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1 ENTWURFSBEGRÜNDUNG 

1.1 Planungsabsicht 

1.1.1 Ziele der Bauleitplanung 

Das städtebauliche Planungsziel der Gemeinde besteht darin, das Plangebiet in Grö-
mitz so planerisch vorzubereiten, dass es zu Zwecken der Sicherung der künftigen 
städtischen Siedlungsentwicklung als Wohnbaufläche wie folgt entwickelt werden 
kann: 

Bild 1: Konzept der Projektentwicklung Behrendt Gruppe GmbH vom 08.03.2023 
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Mit folgenden Gebäudestrukturen:  

Bild 2: Konzept der Projektentwicklung Behrendt Gruppe GmbH vom 08.03.2023 

 

Dieses Konzept ermöglicht die Schaffung von bedarfsgerechten Wohnungen in ver-
schiedenen Wohnformen. Daher besteht das Ziel der Gemeinde, dieses Projekt um-
zusetzen. Dafür ist die Umwandlung einer Grünfläche, die im Bebauungsplan Nr. 44.3 
i. S. § 30 Baugesetzbuch (BauGB) festgesetzt ist, in ein Baugebiet i. S. der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) erforderlich. Dabei soll gleichzeitig der direkte Verkehrs-
anschluss an den nördlich angrenzenden Kreuzungsbereich der Bundesstraße B 501 
/ Kreisstraße K 46 vorbereitet werden. 

Bild 3: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 44.3, gültig seit dem 29.02.1996 
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1.1.2 Zwecke der Bauleitplanung 

Der Regionalplan II wurde seit dem Jahr 2016 neu aufgestellt als „Planungsraum III 
– Teilbereich Ost“, um die Eignungsflächen für Windenergieanlagen neu zu definie-
ren bzw. neu zu ordnen. Parallel dazu stellte das Land regelmäßig Karten ins Inter-
net, welche die Flächen aufzeigen, die weder mit harten noch mit weichen Tabukri-
terien belegt und daher einer weiteren Abwägung zugänglich sind. Der g. Erlass emp-
fahl unter Punkt 5.3 den Gemeinden, dass diese ein „informelles Planungskonzept“ 
aufstellen sollen, wenn sie sich frühzeitig mit ihren eigenen konzeptionellen Überle-
gungen zur Windkraftnutzung im Gemeindegebiet in das Regionalplanverfahren ein-
bringen möchten. 

 

Im Jahr 1998 ist ein Entwicklungskonzept für den westlichen Ortsrand von Grömitz 
erstellt worden. Dieser Entwicklungsbereich wurde durch die Bebauungspläne 
Nr. 85, 86 und 89 überplant und wird z. Z. abschließend umgesetzt. Somit ist die 
Gemeinde angehalten, sich mit der Entwicklungsausrichtung des Hauptortes Grömitz 
für die nächsten 15 bis 20 Jahre auseinander zu setzen.  

Um diese erforderlichen Entwicklungsmöglichkeiten besser beurteilen zu können, hat 
der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt in seiner Sitzung am 26.04.2016 
beschlossen, umgehend ein „informelles städtebauliches Planungskonzept“ zu er-
stellen.  

Ziel des gemeindlichen „informellen städtebaulichen Planungskonzeptes“ war es so-
mit zu ermitteln, welche Flächen zukünftig für eine Bebauung in Frage kommen. Als 
Ziel sollen diese Flächen auf gemeindlicher und überregionaler Planung langfristig 
von anderen Nutzungen frei bleiben. Zudem soll die Erschließungsmöglichkeit gesi-
chert werden. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass für den Hauptort Grömitz nur 
noch reale Entwicklungsmöglichkeiten nach Südwesten und Westen bestehen. 

Die Umsetzung des vorliegenden Entwicklungskonzeptes mit nun ca. 46,6 ha soll 
nun schrittweise und bedarfsorientiert erfolgen. Im Rahmen dessen wurde ermittelt, 
wie die Flächen im Detail zu gliedern bzw. zu nutzen sind. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass die Bruttoflächen sich wesentlich reduzieren, um der Geländemodula-
tion und den vorhandenen grünordnerischen Belangen gerecht zu werden.  

 

 Damit diese Zielsetzung frühzeitig in den überregionalen Planungen berücksichtigt 
werden, erfolgte am 11.07.2016 eine gemeinsame Ortsbegehung mit  

 dem damaligen Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten Schleswig-
Holstein, Referat Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht 

 der damaligen Staatskanzlei 

 dem Kreis Ostholstein. 

 Es wurde im abschließenden Protokoll festgestellt, dass die Entwicklungsflächen 
keine regionalen Grünzüge berühren und daher bedarfsgerecht entwickelt werden 
können. Somit stehen landesplanerische Ziele dieser langfristigen Ortsentwicklung 
nicht entgegen. 

 

 Dieses Konzept sieht langfristig den Bau von ca. 1.377 Wohneinheiten (WE) am west-
lichen Ortsrand von Grömitz vor. Als Folge ist dann eine zusätzliche Verkehrsmenge 
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von ca. 4.245 Kfz/Tag am Kreuzungsbereich B 501/K46 zu erwarten. Mit dem heuti-
gen Verkehrsaufkommen steigt dann der zu erwartende Gesamtverkehrsmenge auf 
ca. 17.035 Kfz/ Tag. Diese Verkehrsmenge kann über den geplanten Kreisverkehr 
mit einem ausreichenden Verkehrsfluss bei gleichzeitiger Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit gewährleisten werden. 

Bild 4: Geplanter Kreisverkehr, Entwurf von Ingenieurbüro für Tiefbau Maas + Müller 
GbR aus Oldenburg i. H. vom 04.08.2022 

 

  

 

Als erste Schritte wurden jetzt die Aufstellung des südlich der Bundesstraße angren-
zenden Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung eingeleitet, um hier 
kurzfristig ca. 145 Wohnungen zu schaffen. Zudem wird im Parallelverfahren der Be-
bauungsplan Nr. 86.1 im Norden aufgestellt mit geplanten bis zu 460 – langfristig - 
Wohnungen, der Feuerwehr mit 12 Feuerwehrzeugen, einem Kindergarten und Ge-
werbeflächen. Zudem erfolgt für die planungsrechtliche Vorbereitung des Kreisver-
kehrs selbst die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 52.3. 

Somit ist der Kreisverkehr mit dem Plangebiet selbst Bestandteil des laufenden ge-
meindlichen Gesamtplanungskonzeptes. 

 

Im Gegensatz zum Bebauungsplan Nr. 86.1 erfolgt die Umsetzung des Plangebietes 
durch externe Investoren. Damit hier genau das Wohnungsangebot entsteht, welches 
für die Einwohner der Gemeinde erforderlich ist, erfolgt hier die Aufstellung eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 BauGB. 

Für die Umsetzung der genannten Punkte wird ein städtebaulicher Planungsbedarf 
gesehen. 
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1.1.3 Alternativuntersuchung 

 Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 kennzeichnet Grömitz als 
ländlichen Zentralort. Somit gelten keine Eingrenzungen in der Wohnungsentwick-
lung. Allerdings muss die Anzahl der neuen Wohnungen bedarfsgerecht sein. 

Da die Ortslage Grömitz an der Ostsee liegt, hat der Tourismus hier eine hohe Be-
deutung. Das städtebauliche Ziel der Gliederung des Ortes besteht daher darin, die 
Nutzungen wie folgt in 3 Zonen zu gliedern: 

Bild 5: Zonierung der Ortslage Grömitz 

 

1. Der direkt an die Ostsee grenzende Bereich zum Vordeichgelände bzw. den da-
ran angrenzenden Bereich (= 1. Zone) dient überwiegend dem Fremdenverkehr. 
Von hier aus besteht ein direkter Zugang zum Meer. Zulässig sind hier vorrangig 
Nutzungen, die diesem Ziel dienen; einschließlich hochwertiger Hotels, gewerb-
liche Ferienvermietung, Zweitwohnungen, Läden und Gastronomie. 

2. Die zweite Zone schließt sich dem Bereich an und geht bis zur Bundesstraße 
B 501. Hier dominiert eine Mischnutzung aus fremdenverkehrsorientierten Nut-
zungen, Ferienwohnungen, Zweitwohnungen und Dauerwohnungen. 

3. Der verbleibende Bereich (= 3. Zone) ist der Bereich nördlich der B 501. Hier hat 
die Gemeinde vorrangig Baugebiete für die im Ort lebenden Bürger entwickelt. 
Gerade diese gilt es zu sichern, um auch zukünftig infrastrukturelle Einrichtun-
gen, wie Kindergärten, Schulen, Feuerwehr medizinische Angebote etc. vorhal-
ten zu können. 

 



  

 

Seite 8 von 70 
 
Plan:             Bebauungsplan Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Grömitz 
Verfahren:    nach § 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB  
Stand:           30.11.2023 
 

 

Daraus ergibt sich, dass die Zonen 1 und 2 durch touristische Nutzungen als Wohn-
standort zum großen Teil herausfallen. Zudem liegen die Miet- und Kaufpreise der 
Wohnungen in diesen Zonen je Quadratmeter so hoch, dass sie für den im Tourismus 
oder in der Verwaltung arbeitenden Bürger kaum bzw. überhaupt nicht finanzierbar 
sind. 

Diese Entwicklung ist real erkennbar. So  
 gab es vor 10 Jahren 3.500 Zweitwohnungen und heute schon 4.000, sowie 
 es gibt heute 14.500 Gästebetten (davon 12.500 Betten in Ferienwohnungen). 

Um diese genannte Anzahl erfolgte eine Verdrängung der Wohnungen in der Ge-
meinde, und damit verbunden der Wegzug der Bürger. 

Ein Ersatz der erforderlichen Wohnungen ist in den Zonen 1 und 2 real nicht umsetz-
bar. 

Folglich begrenzt sich der real umsetzbare Bereich für Wohnungen  
 auf den nördlichen Ortsrand von Grömitz – der nach dem LEP-Entwurf nur bis 

zum Jahr 2036 für Neubauten nutzbar sein soll, bzw. durch regionale Grünzüge 
und feste Baugrenzen im Regionalplan in seiner Entwicklung begrenzt wird, – 
und durch die öffentliche Bekanntmachung der Planungsziele auf Landesebene 
– bereits einer finanziellen Verteuerung ausgesetzt wird, 

 und auf die übrigen Orte in der Gemeinde, die nach dem LEP-Entwurf sich bis 
zum Jahr 2036 mit Neubauten nur um insg. 10 % erweitern dürfen. 

 

Dem gegenüber steht folgender – von der Gemeinde ermittelte - Bedarf: 

Im Jahr 2018 hatten die Hotels und Pensionen mit ca. 2.500 Betten ca. 20 Mio. Um-
satz. Das sind somit 8.000 € Umsatz je Bett. 

Ein Hotel (Strandhotel) konnte ermittelt werden (Nachfrage bei Gemeinde möglich), 
welches 100 Betten hat und 26 Mitarbeiter.  

Bei 100 Betten x 8.000 € = 800.000 € Umsatz pro Jahr % 26 Mitarbeiter = 30.780 € 
Umsatz je Mitarbeiter und Bett. 

Werden die bekannten 20.000.000 € Umsatz angenommen geteilt durch die 30.780 € 
Umsatz je Mitarbeiter und Bett, so ergeben sich ca. 650 Mitarbeiter in den Hotels und 
Pensionen. 

 20.000.000 € : 30.780 € = 650 Mitarbeiter 

 

Von dem besagten Hotel ist bekannt, dass von den 26 Mitarbeitern insgesamt 11 Mit-
arbeiter in der Gemeinde eine Wohnung suchen; also 42 %. 

In einem anderen Hotel suchen von 80 Mitarbeitern ca. 35 eine Wohnung in der Ge-
meinde; also 44 %. 

Folglich ist die Annahme real, dass bereits aus dem Bereich „Hotels und Pensio-
nen“ ein Bedarf an Wohnungen für mindestens 273 Wohnungen besteht. 

Das Ergebnis der vorstehenden Rechnung deckt sich mit den ständigen Aussagen 
der örtlichen DEHOGA und des örtlichen Gewerbevereins. 
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In Planung ist zudem ein Hotel am Jachthafen, für das ca. 80 Personalwohnungen 
– als Forderung der Gemeinde - bereitzustellen sind. 

 

Weiterhin gibt es 2 Kliniken mit insgesamt 170 Mitarbeitern. Hiervon suchen 68 % 
nachweislich kostengünstige Wohnungen in Grömitz. Das sind 116 Angestellte. 

 

Zudem plant die Gemeinde ein Gewerbegebiet von insgesamt 16 Hektar. Auf Grund 
des Fachkräftemangels in der Region, bekommen die Firmen – auch aus Erfahrung 
der EGOH - nur noch qualifizierte Mitarbeiter, wenn Sie eine passende Wohnmög-
lichkeiten und Infrastrukturen, wie Kindergarten, Schulen etc. bieten können.  

In Eutin arbeiten auf 33 ha ca. 740 Mitarbeiter. Wird das im Verhältnis zu 16 ha ge-
setzt, sind in Grömitz ca. 360 Mitarbeiter zu erwarten, von denen gut 50 % nur hier 
arbeiten werden, wenn sie die genannten Angebote, einschließlich Wohnungen nut-
zen können. 

 

Weiterhin werden  
 die Ferienwohnungen bewirtschaftet,  
 es arbeiten Verkäufer/-innen in diversen kleinen und großen Läden,  
 die Gastronomie hat einen hohen Bedarf an gut qualifizierten Angestellten, 
 es gibt ein bereits bestehendes Gewerbegebiet mit diversen Firmen und Ange-

stellten, 
 Grömitz ist auch ein ländlicher Zentralort mit Verwaltung, Grundschule und 

Gemeinschaftsschule etc. Auch hier besteht ein erhöhter Bedarf. 

Auch hier ist ein weiterer Bedarf von mehr als 1.000 kostengünstigen Wohnun-
gen anzusetzen, die einfach nur auf Grund der Tatsache, dass die Wohnungen als 
Ferienwohnungen und Zweitwohnungen in Grömitz gut vermarktbar sind, fehlen. 

 

Dass dieser Bedarf besteht, zeigt z. B. die Tatsache, dass für die 18 von der Ge-
meinde kürzlich gebauten Wohnungen an der Oldenburger Straße bereits 180 Be-
werbungen vorlagen. Dabei zeigte sich, dass gegen ursprüngliche Ideen der Veräu-
ßerung der Gebäude sich ein Bürgerbegehren gebildet hat, welches klar auf die Prob-
lematik des Wohnungsbedarfes verwies. 

 

Der so ermittelte reine HEUTIGE Bedarf für bereits angestellte und mit einzukalku-
lierende (GE-Gebiet) Personen, beträgt somit schon 1.830 Wohneinheiten, die der 
Tatsache geschuldet sind, dass die Wohnungen als Ferienwohnungen und Zweit-
wohnungen in Grömitz gut vermarktbar sind, und daher auf dem finanzierbaren Markt 
für die Angestellten in der Touristikbranche nicht finanzierbar sind. 

 

Die Gemeinde ist somit in der Handlungspflicht, in den nächsten 20 Jahren mindes-
tens 2.000 neue Wohnungen schaffen zu können, und dass nicht nur im Hauptort 
Grömitz. 
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Im Rahmen der Aufstellung des LEP´s, der seit 2021 gilt, hat sich die Gemeinde mit 
weiteren potentiellen Bauflächen in der Gemeinde Grömitz auseinander gesetzt. Das 
Ergebnis ist das in Punkt 1.1.2 genannte „informelle städtebauliche Planungskonzept“ 
für Grömitz, welches die Eignung einer Bauflächenentwicklung von langfristig ca. 
46,6 ha am westlichen und nordwestlichen Ortsrand von Grömitz zum Ergebnis hat, 
welches nun schrittweise und bedarfsorientiert umgesetzt werden soll; beginnend mit 
dem Bebauungsplan Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung und dem Bebauungsplan 
Nr. 86.1 an der K 46. 

 

Das Plangebiet befindet sich in der gemeldeten Fläche und ist verfügbar, wenn es zu 
einer Wohnbaufläche entwickelt wird.  

Somit basiert die Fläche auf einem städtebaulichen Gesamtentwicklungskonzept für 
die Gemeinde.  

 

1.1.4 Wesentliche Auswirkungen der Bauleitplanung 

Im Plangebiet befinden sich folgende Grünstrukturen: 

Bild 6: Bestand; erstellt von PLANUNG kompakt LANDSCHAFT vom 24.01.2018 

 

A) geschützter Knick mit Überhältern und mit einem bestehenden Durchbruch 
B) geschützter Knick/Redder mit Überhälter 
C) Gehölzstreifen ohne Wall als Einfassung an der Tankstelle  
D) Ehemaliger Knick mit degradiertem Wall 
E) Teich 

Es wurde ein Gutachten von einem Biologen erstellt, der die geschützten Tierarten 
im Sommer 2022 erfasst hat. Danach ist die Haselmaus in den vorhandenen Knicks 
nicht festgestellt worden. 
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Im geschützten Kleingewässer (Nr. E) nach dem Bundesnaturschutzgesetz wurde ein 
Vorkommen des europarechtlich streng geschützten Kammmolches von sehr großer 
Bedeutung festgestellt. 

Allerdings konnten die Winterquartiere wegen der ungünstigen Beobachtungszeit 
nicht untersucht werden. Aufgrund der Struktur des Gebietes ist davon auszugehen, 
dass der nördliche Knick/ Gehölzbereich der Haupt-Lebensraum für den Winter und 
für die sommerlichen Tagesverstecke ist, in Frage kommen natürlich auch alle ande-
ren Gehölzbereiche des Grundstücks. Somit ist artenschutzrechtlich der Umgang mit 
dieser Art einer besonderen Prüfung zu unterziehen. 

Der Kammmolch benötigt neben der Wasserfläche auch einen Gehölzbereich in Ge-
wässernähe, der Abstand soll nicht mehr als 1.000 m betragen und nicht durch Hin-
dernisse erschwert oder unterbrochen sein. Neben den Tieren unterliegen auch alle 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art dem artenschutzrechtlichen Zugriffsverbot. 

Geplant ist die Rodung des nördlichen Knicks an der Neustädter Straße. Die Rodung 
des südlichen Knicks ist ebenfalls geplant. Es soll dort jedoch ein neuer Gehölzstrei-
fen angelegt werden. Allerdings wird auf dem Weg vom Gewässer dorthin die Über-
bauung mit einer Tiefgarage eine nahezu unüberwindbare Hürde darstellen. 

Im Westen des Grundstücks besteht - durch die externe Bebauung - kein Zugang 
mehr zu den angrenzenden Gehölzbereichen. 

Im Osten werden die geringen Gehölzbestände ebenfalls gerodet oder die Verbin-
dungswege abgeschnitten. 

Somit entschwinden alle vorhandenen Gehölze und damit die Tagesverstecke bzw. 
die vermutlichen Überwinterungsräume des Kammmolches. 

Es ergeben sich damit zwei Handlungsoptionen: 

Option 1.:  Es ist im Umfeld des Gewässers durch Gehölzpflanzungen ein Ersatzle-
bensraum zu schaffen. Dieser ist artgerecht zu pflegen, d. h. naturnah. 
Der Bereich ist vor Betreten durch Menschen und Haustiere zu schützen 
(Zaun). In der nachfolgenden Skizze haben wir die mögliche Flächenent-
wicklung dargestellt: 

Bild 7: Variante 1; erstellt von PLANUNG kompakt LANDSCHAFT vom 
08.11.2022 
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Option 2.:  Die Existenz des Kleingewässers ist durch den Klimawandel und die Bau-
tätigkeit mit dem Unterbinden des natürlichen Wasserzulaufs bedroht. 
Auch ein Dachflächenzulauf wird das Austrocknen kaum verhindern kön-
nen. Daher kann ein artenschutzrechtlicher Ausnahmeantrag gestellt wer-
den, dass die verbleibenden Tiere durch eine Fachkraft aufgesammelt 
und geschlossen umgesetzt werden. Dazu ist ein geeignetes Ersatzhabi-
tat zu suchen, dessen Existenz ist durch Maßnahmen zu sichern und des-
sen naturräumliche Strukturen sind aufzuwerten. Das Ersatzhabitat soll 
außerhalb des Siedlungsbereiches von Grömitz liegen. Vermutlich ist ein 
Monitoring notwendig, dass die Maßnahmen in den kommenden Jahren 
überprüft und ein eventuell notwendiges Nachsteuern der Pflege- und Si-
cherungsmaßnahmen mit der UNB abstimmt. 

 Das Kleingewässer ist unabhängig vom Artenschutz weiterhin als ge-
schütztes Biotop nach dem Bundes- bzw. Landesnaturschutzgesetz zu 
erhalten und zu pflegen. 

 Die Gemeinde hat die Umsetzung der Variante 2 beschlossen.  

 Die Gemeinde verfügt über eine geeignete Fläche nordwestlich von Nienhagen. 
Diese ist in der Verpachtung und wird mit Erkenntnisstand vom 24.01.2023 als Wie-
senfläche am Randgraben seit dem Jahr 2010 2x jährlich gemäht bei abschließender 
Abfuhr der Mahd. 

 Geplant ist nun die Anlage eines Ersatzquartiers für den Kammmolch. Die verblei-
bende Fläche soll als Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan Nr. 86.1 entwickelt 
werden mit dem Ziel, den gesamten Bereich ökologisch aufzuwerten. 

 Bild 8: Lage des Standortes der Variante 2; Google vom 10.01.2023, um 16 Uhr  

 

 Im Parallelverfahren werden die dafür erforderlichen Anträge nach dem BNatSchG 
gestellt. 

Die beiden Knicks (Nr. A und B) sollen beseitigt werden, um eine optimale Nutzung 
des Plangebietes zu ermöglichen. Der Ersatz wird außerhalb des Plangebietes er-
bracht (siehe Anlage 3). Ein entsprechender Antrag für alle Knickbeseitigungen zu-
sammen wurde gestellt. 
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1.1.5 Dokumentation des bisherigen Planverfahrens 

Verfahrensstand nach Baugesetzbuch (BauGB) von 2017: 

Stand Planverfahren Gesetzesgrundlage Zeitraum 
x Aufstellungsbeschluss  § 10 BauGB 24.11.2016 
x 
 

frühzeitige Information § 3 (1) BauGB 10.04.2017 -
25.04.2017 

 
x frühzeitige Information der Gemeinden, 

TöB und Behörden 
§ 4 (1) BauGB 03.04.0217 – 

12.05.2017 
x Auslegungsbeschluss  11.05.2023 

 
x Öffentliche Auslegung § 3 (2) BauGB 31.05.2023 – 

04.07.2023 
x Beteiligung TöB, Behörden und Gemeinden § 4 (2) und 2 (2) BauGB Ab dem 

31.05.2023 
x Erneuter Auslegungsbeschluss  10.10.2023 

und 
30.11.2023 

x Erneute öffentliche Auslegung § 3 (2) BauGB 01.02.2024 – 
07.03.2024 

x Erneute Beteiligung TöB, Behörden und 
Gemeinden 

§ 4 (2) und 2 (2) BauGB 01.02.2024 – 
07.03.2024 

 Beschluss der Gemeindevertretung § 10 BauGB  

 

1.2 Einbindung in die Hierarchie des Planungssystems 

1.2.1 Raumordnung 

 Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 kennzeichnet Grömitz als 
ländlichen Zentralort sowie als Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung. Der 
Regionalplan 2004 Planungsraum II beinhaltet die gleichen Aussagen. Diese kenn-
zeichneten den südlichen Bereich als „baulich zusammenhängendes Siedlungsgebiet 
eines zentralen Ortes“. 

 

 Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt weit außerhalb von nationalen 
und internationalen Schutzgebieten sowie außerhalb von Schwerpunktbereichen 
oder Verbundachsen des Biotopverbundsystems. Geotope kommen auf dieser Flä-
che nicht vor.  

 Nach dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II gehört das Plangebiet 
nicht zu einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Avifauna und nicht zu einem 
Gebiet für historische Knicklandschaften. Grömitz befindet sich in einem Gebiet mit 
besonderer Erholungsfunktion. 

 

 Gemäß dem Umweltportal befinden sich im Bereich und in seiner direkten Umgebung 
keine geschützten Flächen. 

 Nach der Seite „Umweltanwendungen Schleswig-Holstein“ liegen keine kartierten Bi-
otope im Plangebiet. 
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Bild 9: Auszug https://umweltanwendungen.schleswig-holstein.de/webauswer-
tung/pages/map/default/index.xhtml?mapId=2c613d9e-2711-41c9-a487-
2775fa02a07f&mapSrs=EPSG%3A4647&mapExtent=32626552.32536234%2C600
1621.478031996%2C32628106.580062516%2C6002575.6001010025 vom 
04.03.2023 um 16 Uhr 

 

  

1.2.2 Kommunale Planungen 

Wie bereits dargestellt, kennzeichnet der seit dem 04.08.1999 wirksame Flächennut-
zungsplan das Plangebiet „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“. Da-
mit entspricht dieser nicht dem Planungsziel der Gemeinde. Um § 8 BauGB zu genü-
gen, wird im Parallelverfahren die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes erstellt. 

Bild 10: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
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Der Landschaftsplan 1997 entspricht der Vorgabe des Flächennutzungsplanes. Da-
nach sind für das Plangebiet keine archäologischen Denkmale bekannt. Baudenk-
male gibt es nicht auf dieser Fläche bzw. in dessen Umfeld. 

Für den Hauptteil gilt der Bebauungsplan Nr. 44.3 seit dem 29.02.1996 (siehe Bild 3). 
Für die südöstliche Fläche gilt seit dem 15.11.1989 die 2. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 44. Dieser weist hier eine öffentliche Grünfläche nach § 9 
Abs. 1 Nr. 15 BauGB aus, die im Norden sich als Parkanlage darstellt und im Süden 
als Spielplatz. 

Bild 11: Auszug Bebauungsplan Nr. 44, 2. Änderung und Ergänzung 

 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung 
wird der Bebauungsplan Nr. 44, 2. Änderung und Ergänzung in einem Teilbereich 
überplant und somit Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. Änderung und 
Ergänzung. Nach Inkraftsetzung des Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. Änderung und 
Ergänzung gilt folglich dieser für das überplante Gebiet. Dabei wird bewusst auf eine 
eigenständige Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 44, 2. Änderung und Ergänzung 
verzichtet, da bei einer Wiederinkraftsetzung des Bebauungsplanes Nr. 44, 2. Ände-
rung und Ergänzung - im Falle einer Außerkraftsetzung des Bebauungsplanes Nr. 
44.3, 2. Änderung und Ergänzung durch ein Normkontrollverfahren - dieser „alte“ Be-
bauungsplan die Gebietsentwicklung besser regelt als die Beurteilung der zulässigen 
Bebauung über den § 34 BauGB. 
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1.2.3 Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen 

Die unter Punkt 1.1.4 beschriebenen Maßnahmen: 

1. Knickbeseitigung im Norden und Südosten des Plangebietes bzw. 
2. Umsetzung der Kammmolche, 

berühren den Verbotstatbestand nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz.  

Daher wurde am 23.06.2023 beim Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig‐
Holstein Abteilung Naturschutz ein Antrag auf Genehmigung einer Artenschutzrecht-
lichen Ausnahme gem. § 45 (7) BNatSchG zur Realisierung eines Bauvorhabens auf-
grund Aufstellung der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 44.3, hier: 
Kammmolch, gestellt. Mit Mail vom 28.06.2023 erfolgte die Mitteilung einer Inaus-
sichtstellung der Genehmigung. 

Für die geplanten Knickbeseitigungen ist eine naturschutzrechtliche Genehmigung 
erforderlich (§ 30 (3) BNatSchG i. V. m. § 21 (3) LNatSchG). Der Antrag auf Geneh-
migung zur Knickbeseitigung wurde durch die UNB am 11.07.2023 erteilt. 

 

Das Plangebiet liegt in der 20 m-Anbauverbotszone der Bundesstraße 501. Diese 
Maßangabe ist nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt.  

Zudem wurde für die neue Zufahrt zur B 501 bereits am 10.07.2018 ein Antrag „Zum 
Bau eines Kreisverkehrsplatzes Im Bereich der Bundesstraße B 501 und der Kreis-
straße K 46 I.V.M. dem Bebauungsplan Nr. 52.3 der Gemeinde Grömitz für ein Gebiet 
in Grömitz am östlichen Ortsrand“ bei dem LBV gestellt. Die entsprechenden Abstim-
mungen laufen seit diesem Zeitpunkt.  

Mit Mail vom 30.05.2022 wurde bestätigt, dass zur grundsätzlichen Gestaltung des 
Kreisverkehrs keine Bedenken mehr bestehen. Somit liegt eine Inaussichtstellung der 
Genehmigung vor, auf deren Grundlage weiter geplant werden kann. 

Andere gesetzliche Vorschriften werden von der Planung nicht berührt. 

 

1.3 Räumlicher Geltungsbereich 

1.3.1 Festsetzung des Geltungsbereiches 

 Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Grömitz, und zwar in Grömitz, und 
zwar zwischen der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im Nordosten 
und der Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“ im Südosten.  

 

1.3.2 Bestandsaufnahme  

Wie dem Bild 4 zu entnehmen ist, dient die Fläche als Grünfläche, die von diversen 
Grünstrukturen gesäumt ist. In deren Mitte befindet sich zudem ein Teich. 
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 Bild 12: Eigene Fotos vom 25.02.2022 

  

 
 

  

 

 

1.3.3 Bodenbeschaffenheit 

Für das Plangebiet wurden erstellt: 

 Baugrunduntersuchungen, 
 orientierende Schadstoffuntersuchungen (Boden), 
 Mehrkosten LAGA ≥ Z 2 (Boden). 

Durch das Ingenieurbüro für Geotechnik Dipl. - Ing. Rainer J. PINGEL, Ingenieurge-
sellschaft mbH, aus Hamburg, mit Stand vom 07.12.2021. 
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Dieses kommt zu folgendem Ergebnis: 

„Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse der durchgeführten Laborunter-
suchungen dahingehend beschreiben, dass die humos-sandige Geländedeck-
schicht lediglich aufgrund ihrer organischen Bestandsteile eine entsprechende 
Einstufung als LAGA Z 1 bzw. LAGA Z 2 aufweist. Nach Möglichkeit (Abstim-
mung Landschaftsplaner) sollte das Bodenmaterial wiederverwertet werden. 
Die unterlagernden umgelagerten bzw. aufgefüllten Geschiebeböden sind 
schadstofffrei, jedoch aufgrund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften nicht 
für einen definierten Wiedereinbau geeignet. Die beprobte Torfschicht weist 
leichte Schwermetallgehalte auf, maßgebend ist jedoch ebenfalls der TOC-
Gehalt. 

Für die gewachsenen Geschiebeböden wird mit der Mischprobe MP 7 eine 
Schadstofffreiheit nachgewiesen, sie sind entsprechend als Z 0 zu bewerten. 
Die gewachsenen Böden können einer fachgerechten Verwertung zugeführt 
werden. Die lokal anstehenden gewachsenen Sande sollte nach Möglichkeit für 
die Baugrubenseitenraumverfüllung oder einer Geländemodellierung wieder-
verwendet werden. Eine Durchmischung der Auffüllungsböden mit den gewach-
senen Böden ist zu vermeiden. Zur Verdeutlichung der Zuordnung der Boden-
proben wurden die unterschiedlichen Mischproben in den Anlagen 3 und 4 farb-
lich-grafisch dargestellt. Zusätzlich wird in den Lageplänen und Profilen der Zu-
ordnungswert für jede Schichtung dargestellt. 

Nach den Ergebnissen der orientierenden Schadstoffuntersuchungen (8 Misch-
proben) sind unter Ansatz des Zuordnungsgrenzwertes LAGA ≥ Z 2 bei der Ent-
sorgung der Böden den Mischproben MP 1, MP 2, MP 3 und MP 4 Mehrkosten 
zu erwarten. (…). Für den gewachsenen Boden wurde eine Schadstofffreiheit 
nachgewiesen. 

Gründung: Aus den vorbeschriebenen Ergebnissen der Baugrunduntersuchun-
gen ist zunächst festzustellen, dass der gewachsene Baugrund (Geschiebe-
mergel und Sande) grundsätzlich zur Aufnahme von Bauwerkslasten in den aus 
den mehrgeschossigen Wohnhäusern zu erwartenden Größenordnungen ge-
eignet ist. Dies gilt nicht für die humose Geländedeckschicht sowie die umgela-
gerten Geschiebeböden und den Torf. Diese Böden sind aufgrund ihrer organi-
schen Bestandteile bzw. ihrer undefinierten Lagerung im Lastabtragungsbe-
reich neuer Gründungen vollständig auszukoffern und gegen Füllsande zu tau-
schen (Bodenaustausch). Eine konventionelle Gründung auf Einzel- und Strei-
fenfundamenten oder mittels biegeweicher sowie biegesteifer Sohlplatten ist 
sodann für alle Häuser ausführbar. Die Gründungen sollten nicht direkt auf dem 
Geschiebeboden abgesetzt werden, unterhalb von neuen Gründungen ist ein 
lastverteilendes Sandpolster mit einer Dicke von 30 cm einzubauen, in dem die 
Bauhilfsdränage verlegt werden kann.“ 
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2 BEGRÜNDUNG DER PLANUNG 

2.1 Begründung der geplanten städtebaulichen Festsetzungen 

2.1.1 Art der baulichen Nutzung  

 Das Plangebiet wurde ursprünglich im Verfahren nach § 13b BauGB aufgestellt. Mit 
der Entscheidung des BVerwG vom 18. Juli 2023 (4 CN 3.22) hat das Bundesverwal-
tungsgericht die Unvereinbarkeit des § 13b BauGB mit dem Recht der Europäischen 
Union, genauer mit Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 der Richtlinie 
2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über 
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-
Richtlinie), angenommen. Daher ist eine Umstellung des Verfahrens nach § 10 Bau-
gesetzbuch (BauGB) erforderlich. 

 Das Plangebiet soll als Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO entwickelt 
werden und wird entsprechend in der Art der baulichen Nutzung festgesetzt. Dabei 
soll die im Verfahren nach § 13b BauGB begonnene Systematik des WA-Gebietes 
fortgesetzt werden. Hier wurde die Nutzung des Allgemeinen Wohngebietes so vor-
bereitet, dass sich ein Baugebiet entwickelt, dass vorrangig dem Wohnen dient. Dabei 
wurde sich orientiert an Urteilen zu Bebauungsplänen, die nach § 13b BauGB erstellt 
worden sind. 

Der VGH München hat z. B. in einer – von den Kreisen und vom Land angewendeten 
-  Entscheidung v. 9.5.2018 - 2 NE 17.2528 –festgelegt, dass bei Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebietes die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 
3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotentials aus-
zuschließen sind, um den Anforderungen des § 13b BauGB mit dem dahinterstehen-
den Art. 3 der Richtlinie 2001/42/EG vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umwelt-
auswirkungen bestimmter Programme und Pläne (Plan-UP-RL) zu entsprechen. 
Grundsätzlich zulässig können allerdings Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
BauNVO sein, also auch andere als reine Wohnnutzungen oder wohnähnliche Nut-
zungen, sofern sie sich mit dem Ausnahmecharakter des Art. 3 Abs. 3 Plan UPRL 
vereinbaren lassen und ein Beeinträchtigungspotential hinsichtlich der Umweltbe-
lange möglichst gering bleibt. Dies wäre der Fall beispielsweise bei Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, die für den Bedarf im Gebiet nötig werden, oder für das Gebiet 
nötige Infrastruktureinrichtungen ohne Beeinträchtigungspotential. 

Auch in seiner Entscheidung v. 4.5.2018 – 15 NE 18.382 – hat der VGH München 
gefordert, dass die Gemeinde bei Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes zu-
mindest gehalten ist, über § 1 Abs. 5 BauNVO diejenigen Nutzungen auszuschließen, 
die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 – 5 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden können, 
wenn sie die Verfahrenserleichterungen des § 13b BauGB in Anspruch nehmen will. 
Denn Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen können auch 
im weitesten Wortsinnverständnis nicht vom Tatbestandsmerkmal „Wohnnutzungen“ 
als gedeckt angesehen werden. 

 

Um der Rechtauffassung zu einem Baugebiet, welches der örtlichen Wohnbauent-
wicklung für Hauptwohnungen dienen soll, zu entsprechen, werden folgende Festset-
zung auch weiterhin aufgenommen: 
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„Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die in § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO als 
ausnahmsweise zulässig aufgeführten Nutzungen (Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwal-
tungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes und somit im Plangebiet unzulässig.“ 

 

Allgemein zulässig bleiben damit: 

1. Wohngebäude, 

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ferienwohnungen werden hingegen unzulässig. 

 

 Das Ziel der Gemeinde besteht darin, dass die Wohngebäude dem Hauptwohnen 
dienen. Werden diese als Nebenwohnungen genutzt, führen diese zu den besagten 
„Rollläden-Siedlungen“. Diese sind nicht gewollt. Nach dem § 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
ist für Wohnungen ein Unterbegriff „Nebenwohnungen“ eingeführt worden, der diese 
besagten Zweitwohnungen, als diese definiert. Durch den Ausschluss der Nebenwoh-
nungen als Bestandteil der Wohnungen nach § 1 Abs. 9 BauNVO, wird diese Nutzung 
in den WA-Gebieten zukünftig ausdrücklich untersagt. 

Hinweis zu den zwei vorher genannten Festsetzungen zu Nebenwohnungen: In 
allen Baugebieten §§ 3 bis 7 BauNVO sind üblicherweise Wohnungen als Arten 
von Nutzungen zulässig. Zu Wohnungen zählen Nebenwohnungen. 

Der § 1 Abs. 9 BauNVO erlaubt es unter anderem bestimmte Arten der in den 
Baugebieten allgemein zulässigen baulichen und sonstigen Anlagen auszu-
schließen oder nur ausnahmsweise zuzulassen, wenn dies besondere städte-
bauliche Gründe rechtfertigen. Damit ermöglicht der Verordnungsgeber in den 
Bebauungsplänen eine Feinsteuerung, die über die Möglichkeiten der § 1 Abs. 
5 – 8 BauNVO noch hinausgeht.  

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Urt. v. 22.05.1987 – 4 C 77/84 –, 
BVerwGE 77, 317, 320) führt hierzu aus: 

„Der erkennende Senat stimmt dem Berufungsgericht auch insoweit zu, 
als es im Ergebnis zwischen den beiden genannten Absätzen des § 1 
BauNVO 1977 keinen qualitativen, sondern nur einen graduellen Unter-
schied gesehen hat. § 1 Abs. 9 BauNVO erlaubt der Gemeinde, “bei An-
wendung der Absätze 5 bis 8”, d. h. innerhalb einzelner Nutzungsarten 
oder Ausnahmen und unter Wahrung der allgemeinen Zweckbestim-
mung des Baugebiets noch weiter zu differenzieren und “nur bestimmte 
Arten” von Anlagen, d. h. Unterarten von Nutzungen, mit besonderen 
Festsetzungen zu erfassen.“  

Die Anwendung des § 1 Abs. 9 BauNVO setzt somit voraus, dass durch den 
Ausschluss der Nebenwohnungsnutzung eine „bestimmte Art“ der allgemein 
zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen betroffen wird. Gemäß dem obi-
gen Zitat des Bundesverwaltungsgerichts muss es sich um eine Unterart der 
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Nutzung „Wohngebäude“ handeln. Hierfür formuliert das Bundesverwaltungs-
gericht Anforderungen: 

„Setzt der Bebauungsplan ein Baugebiet fest, so richtet sich die Art der 
zulässigen Anlagen und Nutzungen grundsätzlich nach der allgemein 
von der Baunutzungsverordnung für diesen Gebietstyp vorgesehenen 
Bandbreite. Die Gemeinde hat jedoch die Möglichkeit, diese - für das 
Industriegebiet in § 9 BauNVO enthaltene – Typisierung durch die Diffe-
renzierungsmöglichkeiten des § 1 IV-X BauNVO zu modifizieren (vgl. 
§ 1 III 2 BauNVO). Solche differenzierenden Festsetzungen können sich 
jedoch – mit Ausnahme der in § 1 X BauNVO getroffenen Regelung - 
stets nur auf bestimmte Arten der in dem Baugebiet allgemein oder aus-
nahmsweise zulässigen Anlagen oder Nutzungen beziehen. Entspre-
chend dem abstrakten Normcharakter des Bebauungsplans und seiner 
Funktion als Instrument der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
können mit den Festsetzungen des § 1 IV-IX BauNVO nur objektiv be-
stimmbare Typen von Anlagen erfasst werden. Für die Umschreibung 
des Anlagetyps kann die Gemeinde zwar auf besondere in ihrem Be-
reich vorherrschende Verhältnisse abstellen; eine Planung konkreter 
einzelner Vorhaben ist jedoch auch mit den Differenzierungsmöglichkei-
ten des § 1 IV-IX BauNVO nicht gestattet (BVerwG, Beschl. vom 
06.05.1993 - 4 NB 32/92 –, NVwZ 1994, 292)“. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist dabei also zu be-
achten, dass es sich um einen objektiv bestimmbaren Typ von Anlage bezie-
hungsweise Nutzung handeln muss. Folgerichtig bedarf es einer eindeutigen 
Abgrenzbarkeit der jeweiligen Unterart der Nutzung. 

Der § 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB hat seit 2017 den Begriff der „Nebenwohnung“ als 
eigene Art der Wohnung definiert. Es heißt hier: 

„die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden oder Beherbergungsbe-
trieben als Nebenwohnung, wenn die Räume insgesamt an mehr als der 
Hälfte der Tage eines Jahres unbewohnt sind.“ 

Bei der Konkretisierung des Begriffs „Nebenwohnungen" wurde in der Gesetz-
gebung ausgegangen von den Begriffen des § 21 Bundesmeldegesetz.  

„Danach ist die Nebenwohnung abzugrenzen von der Hauptwohnung 
(die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners), Nebenwohnung 
ist jede weitere Wohnung des Einwohners. (vgl. Söfker, in: BauGB, 
Stand: Okt. 2019, § 22, Rdnr. 58)" 

Dadurch besteht eine gesetzliche Definition - und somit ein objektiv bestimm-
barer Typ von Anlagen, die nach § 1 Abs. 9 BauNVO die Voraussetzung für die 
Anwendung des Paragrafen ist.  

Somit darf eine Nebenwohnung nach § 1 Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen wer-
den. 

   

  Der Bau von Garagen, Carports, Nebenanlagen und hochbaulichen Einrichtungen in 
unmittelbarer Nähe zum öffentlichen Straßenraum führt häufig zu extremen Beein-
trächtigungen des Ortsbildes. Um eine offene Situation im Straßenraum zu erhalten, 
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Garagen, Carports, Nebenanlagen und hochbauliche Einrichtungen, zwischen der 
angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche und der vorderen, parallel zur an-
grenzenden Straßenverkehrsfläche verlaufenden Baugrenze, bzw. der gedachten op-
tischen Verlängerung der Baugrenzen bis zu den Flurstücksgrenzen, unzulässig. 
Ausgenommen davon sind Terrassen, die als Bestandteil der Grundflächenzahl gel-
ten, da sie wenig Einfluss auf die Baufluchten und die Ortsgestaltung haben. Auch 
Stellplätze stellen keine dauerhafte Beeinträchtigung des Ortsbildes dar. Sie bleiben 
daher ebenfalls nach § 12 Abs. 1 BauNVO im gesamten Baugebiet zulässig. 

 

Ziel der Planung besteht darin, dass die Stellplätze, Carports, Tiefgaragen und Wert-
stoffsammelplätze im Plangebiet untergebracht werden, um die öffentlichen Ver-
kehrsflächen frei von diesen Nutzungen zu halten. Entsprechend erfolgt die Kenn-
zeichnung der dafür vorgesehenen Flächen als „Umgrenzung von Flächen für Ne-
benanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ mit der Zweckbestim-
mung „Stellplätze, Carports, Tiefgaragen und/oder Wertstoffsammelplätze“ nach § 9 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB. Gleichzeitig erfolgt die Festsetzung, dass diese nur innerhalb 
der gekennzeichneten Flächen zulässig sind, damit ausreichend Freiflächenange-
bote im Plangebiet erhalten bleiben. 

 

 Alle weiteren Inhalte der Art der baulichen Nutzung regelt der § 4 BauNVO. 

 

2.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

 Das städtebauliche Ziel besteht darin, dass das Plangebiet entsprechend dem V+E-
Plan umgesetzt wird, der der Begründung beiliegt. Entsprechend soll das Plangebiet 
optimal genutzt werden können. Gleichzeitig soll aber auch ein Wohngebiet entste-
hen, welches bestimmte Angebote vor Ort bereithält, um sich zu treffen bzw. hier eine 
Gemeinschaft zu entwickeln. Entsprechend wird in der Mitte des Baugebiet ein ein-
geschossiges Mehrzweckgebäude vorgesehen, welches als Treffpunkt für die Be-
wohner des Gebietes ausgebaut werden soll und zugleich der Unterbringung der er-
forderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen dient. 

 Die Gebäude, die dem Wohnen dienen, sollen als optimal genutzte Gebäude entste-
hen ohne eine zusätzliche Nutzung der Dachgeschosse als Nichtvollgeschosse. Ent-
sprechend erfolgt die Festsetzung von drei- und viergeschossigen Gebäuden mit der 
Kombination von Höhenbegrenzungen der Oberkanten der Gebäude. Da die Fläche 
weitgehend tiefer als die im Norden angrenzende B 501 liegt, ist diese Höhenentwick-
lung städtebaulich vertretbar. Die zwingende Festsetzung der Geschossigkeit erfolgt, 
um die Umsetzung des geplanten Projektes verbindlich zu regeln. Geringere Ge-
schossigkeiten werden daher ausgeschlossen. 

 

 Um eine optimale Ausnutzung der Nutzungsflächen zu erzielen, erfolgt die Festset-
zung einer Grundflächenzahl auf 0,4 und einer Geschossflächenzahl, die die Umset-
zung der verschiedenen Geschossigkeiten gemäß dem V+E-Plan zulässt.  
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 Bild 13: Beispiel der Berechnung der Grund- und Geschossflächenzahl 

 

 Zusätzlich erfolgt eine textliche Festsetzung, die eine Überschreitung der Grundflä-
chenzahl für unselbständige Gebäudeteile, wie Terrassen, von bis zu 20 % der 
Grundflächenzahl zulässt. Dadurch soll die bauliche Entwicklung der Hauptanlagen 
auf ein Minimum begrenzt werden. 

 

 Es erfolgt die Festsetzung der baufensterbezogenen maximalen Oberkanten der Ge-
bäude über Normalhöhennull in Meter, basierend auf die Vorgaben des V+E-Planes. 
Damit wird die Höhenentwicklung am Ortsrand klar und abschließend geregelt. 

 

 Die Stellplätze sollen im Plangebiet nachgewiesen werden. Dafür sind die zulässigen 
versiegelbaren Flächen nach § 19 Abs. 4, Satz 1, BauNVO nicht ausreichend. Um 
hier die erforderlichen Stellplätze auf dem Gelände selbst oder in Tiefgaragen und 
Nebenanlagen erbringen zu können, wird der zulässige Versiegelungsgrad auf 80 % 
erhöht; bezogen auf die Gesamtgrundflächenzahl nach § 19 Abs. 2 und 4 BauNVO. 

 

2.1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

 Wie bereits dargelegt, soll genau nur das Konzept des V+E-Planes umgesetzt werden 
können. Entsprechend werden die überbaubaren Grundstücksflächen eng und ge-
bäudebezogen gesetzt. Dabei sind die Grundflächen so gesetzt, dass die die geplan-
ten Hauptgebäude in ihrer offenen Bauweise abgesichert sind. 

  Eine Vergrößerung der überbaubaren Flächen für die Nutzung durch untergeordnete 
Gebäudeteile ist nicht gewünscht, da dann die städtebaulichen Strukturen, die optisch 
von den baulichen Hauptanlagen wesentlich geprägt sind, kaum noch regelbar sind. 
Daher erfolgt die Festsetzung der Ausnahme, dass die Baugrenzen für Terrassen und 
Balkone bis zu 3 m Tiefe überschritten werden dürfen. 
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2.2 Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

 Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan nach § 12 BauGB. Daher erfolgt die Festsetzung, dass innerhalb des WA-
Gebietes nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorha-
benträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

 Erfolgt ein Wechsel der Vorhabenträger, soll aus gemeindlicher Sicht kein zeitauf-
wendiges neues Bauleitplanverfahren erfolgen. Daher erfolgt die Festsetzung, dass 
Änderungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen Durchfüh-
rungsvertrages zulässig sind. 

 Im Plangebiet befindet sich eine Abwasserpumpstation. Diese Fläche wird entspre-
chend als Versorgungsfläche gesichert. 

 Zudem ist nördlich des Plangebietes der Bau eines Kreisverkehrs geplant (siehe 
Punkt 2.4). Die dafür erforderliche Sammlung des Regenwassers soll im Regenrück-
haltebecken im Plangebiet erfolgen. Eine entsprechende Genehmigung liegt vor. 

Bild 15: Auszug Kreisverkehrsplanung vom 26.09.2023, erstellt durch Maas + Müller 
GbR 

  

 Der Teilebereich, der im Plangebiet liegt, wird als „Fläche für Versorgungsanlagen, 
für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen“ mit der 
Zweckbestimmung „Abwasser; hier Regenrückhaltebecken“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 12, 
14 BauGB gesichert. 

 

2.3 Festsetzungen nach dem Landesrecht Schleswig-Holstein 

 Die Umgebung des Plangebietes und im Gebiet selbst sind keine klaren städtebauli-
chen Strukturen erkennbar. Allerdings entsteht hier ein neues Wohngebiet, welches 
im Ortseingangsbereich eine gewisse städtebauliche Prägung hat. Daher ist es im 
Sinne der Gemeinde, dass eine Gestaltung umgesetzt wird, die in ihrer Gesamtheit 
die Ortseingangssituation des Ortes aufwertet. Entsprechend beinhaltet die Planung 
folgende Festsetzungen, die auf den Inhalten des V+E-Planes basieren: 

(1)  Fassadenmaterialien: Die Fassaden der Hauptkörper sind ausschließlich 
aus roten bis rotbraunen Klinkeroberflächen zulässig. Auf Teilflächen bis zu 
40 v. H. sind andere Materialien zulässig. Glasflächen von Türen und Fens-
ter sind dabei nicht anzurechnen.  
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(2) Dachmaterialien: Dächer der Hauptgebäude sind nur aus nicht reflektieren-
den bzw. nicht glänzenden anthrazitfarbenen bis schwarzen und roten bis 
rotbraunen Materialien oder als Gründach zulässig.  
Darüberhinausgehende Abweichungen sind zulässig, wenn sie der Nutzung 
der Sonnenenergie durch Solarzellen oder ähnliche technische Anlagen er-
möglichen. 

(3) Einfriedigung: Im Falle der Einfriedigungen zur öffentlichen Verkehrsfläche 
sind bis zu einer Gesamthöhe von 1,20 m zulässig: 
- Laubgehölze - bei Bedarf - mit Zaun, der zum Baukörper ausgerichtet 
ist oder 
- bepflanzte Steinwälle.  

(4) Vorgärten: Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind 
wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und grüngärtnerisch 
anzulegen. Schottergärten sind unzulässig. Auf § 8 LBO wird verwiesen. 

(5)  Stellplätze: Befestigte Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Zufahrten zu 
Carports und Garagen sind nur in wasser- und luftdurchlässiger Ausführung 
(wie z. B. Pflaster mit mind. 30% Fugenanteil, Sickerpflaster, Rasenpflaster, 
Schotterrasen oder vergleichbare Befestigungen) zulässig. 

2.4 Erschließung 

 Das Plangebiet wird zurzeit über die Straße Pappelhof erschlossen. Diese ist jedoch 
zu eng ausgebaut, und auch in einer ungenügenden Form an die B 501 angebunden, 
um diesen Mehrverkehr aufnehmen zu können. Aus diesem Grunde hat sich die Ge-
meinde mit den Möglichkeiten einer direkten Anbindung an die B 501 auseinander-
gesetzt. Dabei wurden folgende Varianten des Ausbaus der B 501, der K 46 und einer 
direkten Anbindung ins Plangebiet geprüft, und zwar 

1. über eine Ampelkreuzung oder  
2. einen Kreisverkehr.  

 

 Der künftige Knotenpunkt wird allerdings nicht nur durch das Verkehrsaufkommen 
des Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung beansprucht, sondern 
auch bzw. im Wesentlichen durch das entstehende Verkehrsaufkommen durch die 
mittel- bis langfristige Entwicklung der Flächen des Ortsentwicklungskonzeptes, die 
dann zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Verkehrsaufkommen hinzukommen. 

 Im Hinblick auf die mittel- und langfristige Entwicklung der Gemeinde Grömitz ist be-
reits jetzt eine Berücksichtigung der zu erwartenden zusätzlichen Verkehrsbelastun-
gen an diesem Knotenpunkt empfehlenswert und seitens der Gemeinde Grömitz be-
absichtigt. Daher ist die bisher geplante, in Bild 2 dargestellte Anbindung der Neu-
städter Straße an die B 501 zur Erschließung des B-Plangebietes 44.3, 2. Änderung 
und Ergänzung zukunftsorientiert. 

 Seit geraumer Zeit besteht in der Gemeinde Grömitz der Wunsch, den westlichen 
Ortseingangsbereich durch einen Kreisverkehr nicht nur optisch aufzuwerten, son-
dern auch dadurch die Verkehrssicherheit an diesem Knotenpunkt für alle Verkehrs-
teilnehmer zu erhöhen, einhergehend mit einer dadurch erzwungenen Geschwindig-
keitsreduzierung vor Einfahrt in den Ortskern. 
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Gemäß dem Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (2006) ergibt sich bei der Einplanung von 
Kreisverkehrsplätzen eine Vielzahl von Vorteilen für die betroffenen Verkehrsteilneh-
mer. 

  „Kreisverkehre sind bei Beachtung der entwurfstechnischen Regelwerke si-
chere Straßenverkehrsanlagen für alle Verkehrsteilnehmer. Für Fußgänger 
und Kraftfahrer ist bei einstreifiger Verkehrsführung die Sicherheit besonders 
groß. 

  Unfälle mit Personenschaden treten an Kreisverkehren selten auf. Maßge-
bend  hierfür sind im Wesentlichen die folgenden Zusammenhänge: 
 Ein Kreisverkehr hat weniger Konfliktpunkte, an denen sich die Wege 

verschiedener Verkehrsteilnehmer überschneiden. Es entfallen insbe-
sondere Mehrfachkonflikte  und die unfallträchtigen Kreuzungs- und 
Linksabbiege- und Linkseinbiegekonflikte. Die Ein- und Ausfahrvor-
gänge sind gleichgerichtet zum bevorrechtigten Kraftfahrzeugverkehr 
auf der Kreisfahrbahn. 

 Ein Kreisverkehr ist wegen der Kreisinsel in der Regel gut als Knoten-
punkt erkennbar. Die Vorrangregelungen sind für alle Verkehrsteilneh-
mer klar begreifbar. Von den Kraftfahrern werden immer nur einfache 
Entscheidungen verlangt. Analog zu Einmündungen an Außenkurven 
sind die Sichtbeziehungen günstig. 

 Das geringe Geschwindigkeitsniveau sowie die geringeren Geschwin-
digkeitsdifferenzen zwischen den Verkehrsteilnehmern reduzieren die 
Unfallschwere. An den Kreisverkehren wird langsamer gefahren als an 
anderen Knotenpunkten der Grundformen mit Bevorrechtigung einer 
Straße. Kreisverkehre haben auch auf die davor- und dahinterliegen-
den Streckenabschnitte eine geschwindigkeitsdämpfende Wirkung, die 
sich jedoch auf den Nahbereich beschränkt. Das Geschwindigkeitsni-
veau steigt mit zunehmendem Außendurchmesser und großen Ausrun-
dungsradien zwar leicht an, bleibt aber insgesamt niedrig. 

 Fußgänger und Radfahrer profitieren von den geringen Geschwindig-
keiten des Kraftfahrzeugverkehrs, vom dadurch bedingten kooperati-
ven Verkehrsverhalten, von den vergleichsweisen einfachen und über-
sichtlichen Verkehrsverhältnissen sowie von den kurzen Überque-
rungswegen. 

 

  Innerhalb bebauter Gebiete bilden Kreisverkehre in der Regel Schwerpunkte 
im Raumnetz einer Stadt. Als raumgliedernde oder raumabschließende Ele-
mente können sie linienhafte Straßenräume unterbrechen und innerhalb der 
Straßenräume besondere Orte hervorheben. Der Kreisverkehr betont den 
Platz, indem er alle einmündenden Straßen städtebaulich nachordnet. Kreis-
verkehre sollten deshalb vor allem dort angelegt werden, wo die städtebauli-
che Bedeutung eine besondere Hervorhebung rechtfertigt. Bei 
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sachgerechter Einpassung kann ein Gewinn an städtebaulicher Qualität und 
eine Aufwertung im Erscheinungsbild des Knotenbereiches und seiner Um-
gebung erreicht werden. Aus Sicht der Verkehrsteilnehmer findet insbeson-
dere der als sicher, angenehm und stetig empfundene Verkehrsablauf mit 
geringen Wartezeiten Zustimmung. 

  Kreisverkehre prägen den Straßenraum aufgrund der Unterbrechung des 
linienhaften Straßenraums und der dominanten geometrischen Grundform. 
Kreisverkehre sind deshalb innerhalb bebauter Gebiete sorgfältig mit den 
stadtstrukturellen Gegebenheiten und dem straßenräumlichen Umfeld ab-
zustimmen. 

  Kreisverkehre können städtebaulich geeignet sein 
 als Übergangselemente zwischen Straßen unterschiedlicher Charakte-

ristik, beispielsweise an Ortseinfahrten 
 beim Wechsel von Straßenkategorien oder städtebaulichen Umfeldnut-

zungen 
 zur Abschnittsbildung und zur räumlichen Gliederung von Straßenräu-

men  
 zur Verbindung gleichrangiger Straßenräume 
 zur optischen Unterbrechung durchlaufender Fahrbahnränder 
 zur Orientierung im Stadtraum durch die Betonung einer Platzsitua-

tion.“ 

 (Auszug Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen (2006)). 

 

 Ein Umbau des bestehenden Knotenpunktes als Kreuzung mit Linksabbiegestrei-
fen in der Hauptfahrtrichtung mit minimal erforderlicher Bedarfslichtsignalanlage für 
den nichtmotorisierten Verkehr würde den Verkehrsfluss erheblich verzögern und 
insbesondere zu Saisonzeiten einen nicht unerheblichen Rückstau verursachen.  

 Eine derartige Verzögerung im Ein- bzw. Ausfahrtsbereich der Gemeinde ist aus 
Sicht der Gemeinde Grömitz nicht zielführend und weder für Einheimische noch für 
Gäste und Besucher ein akzeptierbarer Willkommensgruß. 

 Der Bau eines Kreisverkehrsplatzes würde eine derartige Verzögerung auf der 
B 501 sowie den anderen Verkehrswegen vermeiden. Abhängig von dem Ver-
kehrsaufkommen und dem jeweiligen Bedarf des Abwartens, kann der Verkehrs-
fluss weiter ungehindert fortgeführt werden. 

 

 Im Hinblick auf die mittel- bis langfristigen geplanten und auch erforderlichen Orts-
entwicklungen der Gemeinde Grömitz bietet ein Kreisverkehrsplatz die Möglichkeit, 
den verschiedenen Ansprüchen der motorisierten und unmotorisierten Verkehrs-
teilnehmern gerecht zu werden, ohne den Knotenpunkt zu einem künftigen Gefah-
renpunkt zu machen. 
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 Zudem kann der Ortseingangsbereich der Gemeinde Grömitz durch den Kreisver-
kehrsplatz optisch erheblich aufgewertet werden und Einheimische, Gäste und Be-
sucher mit einem Eyecatcher empfangen. 

  

 Im Vorwege sind die zu erwartenden neuen Verkehrsmengen am geplanten 
Kreisel untersucht worden: 

a) Verkehrsmengen am bestehenden Knotenpunkt 

 Am 25.03.2009 wurde an dem Knotenpunkt B 501/ K 46/ Neustädter Straße eine 
Verkehrszählung durchgeführt. Unter der Annahme einer 1%igen Zunahme des 
Verkehrs pro Jahr wird das Verkehrsaufkommen auf das Jahr 2018 + 25 Jahre = 
2043 für die zuführenden Knotenpunktzufahrten hochgerechnet.  

 Danach ergeben sich folgende Verkehrsmengen: 

Knotenpunktzufahrt DTV 2009 (KFZ/ Tag) DTV 2043 (KFZ/ Tag) 

B 501, R7 + R8 2779 3898 

B 501, R2 + R3 2707 3798 

K 46, R4 + R6 482 676 

 

b) Verkehrsmengen durch Ortsranderweiterung im Norden von Grömitz 

  Insgesamt sind ca. 57,6 ha neue Bauflächen geplant. Für diese wird von folgender 
Bruttofläche für die Wohnungen ausgegangen; mit Erschließung, Regenrückhal-
tung, Grünstrukturen, aber ohne Ausgleich: 

 PLANUNG                                                           

1. 38,0 ha Einzelhäuser 
(2/3) 

380.000 m² : 1.000 m²/E = 380 E 

380 x 1,5 WE je E =  

 

570 WE 

2. 19,6 ha Mehrfamilien-
häuser (1/3) 

196.000 m² : 200 m²/WE =  980 WE 

 Planung gesamt: 1.550 WE 

 GESAMTAUFKOMMEN WOHNUNGEN 

1. Wohnungen 
Planung  

1.550 WE 1.550 WE x 6 Verkehrsbewegun-
gen 

(= 3 An- und Abfahrten) 

9.300 

 Planung gesamt: 9.300 
WE 

 (Erläuterung: E  = Einzelhaus, WE = Wohneinheit) 
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 Wird davon ausgegangen, dass 50 % der Verkehrsbewegungen in Richtung K 46 
Kreisverkehr erfolgen, ist eine Verkehrsmenge pro Tag von ca. 4.650 Kfz/Tag zu er-
warten. 

 Von denen fließen ca. 5 % Richtung Brenkenhagen ab. Somit sind mit ca. 4.418 
Kfz/Tag zusätzlichem Verkehr an der Kreuzung B 501/K 46 langfristig zu rechnen. 

 

 Bei der Berechnung wurde nicht berücksichtigt, dass die Wohnungen vorrangig als 
Hauptwohnungen genutzt werden sollen. Gleichzeitig sind Ferien- und Zweitwohnun-
gen möglich, die geringere Verkehre erzeugen können. 

 

c) Verkehrsmengen durch Ortsranderweiterung im Westen von Grömitz 

 Insgesamt sind ca. 46,6 ha neue Bauflächen geplant. Für diese wird von folgender 
Bruttofläche für die Wohnungen ausgegangen; mit Erschließung, Regenrückhaltung, 
Grünstrukturen, aber ohne Ausgleich: 

 PLANUNG 

1. 31,0 
ha 

Einzelhäuser (2/3) 310.000 m² : 1.000 m²/E = 310 
E 

310 x 1,5 WE je E =  

 

465 WE 

2. 15,6 
ha 

Mehrfamilienhäu-
ser (1/3) 

156.000 m² : 200 m²/WE =  780 WE 

3. 1,6 ha B-Plan Nr. 44.3, 2. 
Ä. 

Mehrfamilienhäu-
ser 

(In Planung 1.600 m² :                    
120 m²/WE = ) 

132 WE 

 Planung gesamt: 1.377 WE 

 (Erläuterung: E  = Einzelhaus, WE = Wohneinheit) 

 

 Weiterhin befinden sich in dem Bereich, der über die neue Planstraße Richtung Kreu-
zung K 501/ K 46 anzuschließen sind, folgende Nutzungen: 

 

 ZULÄSSIGER BESTAND 

1.  B-Plan Nr. 44.3 + 1. Ä. 

Einzelhäuser 

14 + 5 = 19 E 

19 E x 1,5 WE je E =  

 

29 WE 

2.  Sonstige vorhandene 

Einzelhäuser 

ca. 6 E 

6 E x 1,5 WE je E =  

 

9 WE 

 Bestand Wohnungen gesamt: 38 WE 

  

 GESAMTAUFKOMMEN WOHNUNGEN 
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1. Wohnungen 
Planung  

1.377 WE 1.377 WE x 6 Verkehrsbewegun-
gen 

(= 3 An- und Abfahrten) 

8.262 

2. Wohnungen 
Bestand  

38 WE 50 WE x 6 Verkehrsbewegungen 

(= 3 An- und Abfahrten) 

228 

 Planung gesamt: 8.490 
WE 

 

Wird davon ausgegangen, dass 50 % der Verkehrsbewegungen in Richtung Kreisver-
kehr erfolgen, ist eine Verkehrsmenge pro Tag von ca. 4.245 Kfz/Tag zu erwarten. 

Bei der Berechnung wurden folgende Punkte nicht berücksichtigt: 

1. Im Gebiet befinden sich geschätzt ca. 150 Bootsliegeplätze. Die Boote werden 
nur 2x im Jahr bewegt. Folglich entstehen 600 Verkehrsbewegungen auf 365 
Tage (= 1,6 Bewegungen pro Tag), die somit vernachlässigbar sind. 

2. Die Wohnungen sollen vorrangig als Hauptwohnungen genutzt werden. Gleich-
zeitig sind Ferien- und Zweitwohnungen möglich, die geringere Verkehre erzeu-
gen können. 

 

d) Leistungsfähigkeitsnachweis Kreisverkehr 

 Der Leistungsfähigkeitsnachweis für einen Kreisverkehr erfolgt über die Summe des 
zuzuführenden Verkehrs aller Knotenpunktzufahrten. 

 

Knotenpunktzufahrt DTV 2043 (KFZ/ Tag) 

B 501, R7 + R8 3.898 

B 501, R2 + R3 3.798 

K 46, R4 + R6 676 

Ortsentwicklung Nord 4.418 

Ortsentwicklung West 4.245 

Summe 17.035 

  

 Gemäß dem Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren, Bild 9, können Kreisver-
kehre mit einem Durchmesser von 40,00 m bis zu einer Verkehrsstärke von 25.000 
KFZ/ Tag mit ausreichender Verkehrsqualität betrieben werden. 
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  Leistungsfähigkeitsnachweis: 

  Vorhanden qzu Kreisverkehr 2043 = 17.035 Kfz/ Tag  <  max. qzu Kreisverkehr 

 = 25.000 Kfz/ Tag 

 

 Fazit:  

 Auch im Hinblick auf die zukünftige Ortsentwicklung Grömitz und der damit zu erwar-
tenden Zunahme des Verkehrsaufkommens am Knotenpunkt B 501/ K 46/ Neustädter 
Straße kann ein Kreisverkehr einen ausreichenden Verkehrsfluss bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Verkehrssicherheit gewährleisten. 

e) Planung Kreisverkehr 

 Aufgrund der Lage des Knotenpunktes außerhalb des OD-Steines erfolgt die Pla-
nung des Kreisverkehrs gemäß Richtlinien für die Anlage von Landstraße RAL, Aus-
gabe 2012. Dieser wird über die Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen im 
Bereich der Fahrbahnen und Fußwege gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB sowie über 
die Festsetzung von öffentlichen Verkehrsgrünflächen für die verbleibenden Berei-
che, die zu den Flurstücken der Erschließungstrassen gehören, gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB abgesichert. 

 Hinweis: Das Planungskonzept ist mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
des Landes Schleswig-Holstein im Mai 2022 bereits vorabgestimmt worden. 

 

 Entsprechend den Planungsvorgaben der erläuterten Erforderlichkeit und Planung 
des Kreisverkehrs erfolgt, basierend auf dem erläuterten Zielkonzept, nun die Fest-
setzung der Straße Pappelhof und dem neu geplanten Anschluss an den nördlich 
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angrenzenden Kreisverkehr, der über den Bebauungsplan Nr. 52.3 abgesichert wird, 
als „öffentliche Verkehrsfläche“. Die dazwischenliegenden Flächen dienen als Ver-
kehrsgrünflächen und sind somit Bestandteil der Verkehrsflächen. 

   

  Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine private Erschließungs-
straße. Damit diese der Allgemeinheit zugänglich wird, erfolgt die Festsetzung einer 
mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes zu belastende Fläche zu Gunsten der 
Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen, der Rettungsfahrzeuge und der Feuer-
wehr. 

 Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Ver- und Entsorgungsunterneh-
men wird bis zu dem eingeschossigen Gebäude verlängert, um die Ver- und Entsor-
gung des Gebietes zu sichern. 

 

 Für die Sicherung der Unterbringung des ruhenden Verkehrs erfolgt die Festsetzung 
von „Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Carports, Tiefgaragen und Gemein-
schaftsanlagen“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) mit der Zweckbestimmung 
„Stellplätze, Carports, Tiefgaragen und/oder Wertstoffsammelplätze“. 

 

 

2.4.1 Stellplätze 

Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der 
Gemeinde. 

 

2.4.2 Parkplätze 

In Grömitz stehen im Umkreis von 300 m öffentliche Parkplätze zur Verfügung.  

 

2.5 Grünplanung 

 Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt weit außerhalb von nationalen 
und internationalen Schutzgebieten sowie außerhalb von Schwerpunktbereichen 
oder Verbundachsen des Biotopverbundsystems. Geotope kommen auf dieser Flä-
che nicht vor. Der Knick entlang der Flurstücksgrenzen im Südosten sowie parallel 
der Neustädter Straße im Nordwesten und der südlich davon gelegene Teich sind 
gesetzlich geschützte Biotope. 

 Nach dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II gehört das Plangebiet 
nicht zu einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Avifauna und nicht zu einem 
Gebiet für historische Knicklandschaften. Grömitz befindet sich in einem Gebiet mit 
besonderer Erholungsfunktion. Gemäß dem Landschaftsplan 1997 sind für das Plan-
gebiet keine archäologischen Denkmale bekannt. Baudenkmale gibt es nicht auf die-
ser Fläche bzw. in dessen Umfeld. Nach dem digitalen Archäologie-Atlas SH wird das 
Plangebiet von einem Archäologischen Interessengebiet überstrichten; archäologi-
sche Kulturdenkmale und Schutzzonen sind nicht ausgewiesen. Das Plangebiet be-
findet sich innerhalb des Siedlungsraumes des Ortes Grömitz; Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild sind nicht zu erwarten. 
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 Die Fläche ist im FNP bisher als Grünfläche „Park“ dargestellt. Tatsächlich wird sie 
aber als extensiv gepflegte Wiese und als „Hundeauslauf“ genutzt. Ein unbefestigter 
Pfad quert diagonal. Zwei Knicks rahmen diese Fläche. Im Norden quert die Neustäd-
ter Straße das Plangebiet. Nördlich und in unmittelbarer Nähe angrenzend verläuft 
die Bundesstraße. Zwischen den beiden Straßen besteht wenig wertvolles Verkehrs-
flächenbegleitgrün mit Gebüschen. 

 Der Bebauungsplan ermöglicht im WA-Gebiet („Allgemeines Wohngebiet“) eine über-
baubare Fläche von ca. 13.980 m2 und schließt direkt an die im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile an. 

 

2.5.1 Begründung der grünordnerischen Festsetzungen  

 Der wirksame Bebauungsplan Nr. 44.3 setzt die Fläche zwischen der B 501 und dem 
Pappelhof liegende Fläche als „Verkehrsgrün“ fest. Diese Festsetzung wird übernom-
men.  

 Entsprechend erfolgt die Festsetzung der „Flächen für die Bindungen für Bepflanzun-
gen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen´“ 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB zwecks Erhalts der Gehölze parallel der B 501. 

 Das Plangebiet ist im Südosten von einem Knick begrenzt. Dadurch, dass an diesem 
bereits sehr dicht heran gebaut worden ist, bzw. Flächen daneben abgegraben sind, 
kann dieser sich kaum noch entwickeln. Aus diesem Grunde wird ein Ersatz an an-
derer Stelle geschaffen. Die Begründung wird zukünftig als „Flächen für die Bindun-
gen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen´“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzt, um hier eine standort-
gerechte Gehölzbepflanzung zu ermöglichen. 

 Bild 16: Eigene Fotos vom 25.02.2022 

  

 

 Im Plangebiet befindet sich ein Teich, der als Biotop eingestuft wird. Dieser wird in 
seinem Bestand als Wasserfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB gesichert; ein-
schließlich eines 5 m breiten Schutzstreifens, gemessen ab der Böschungsoberkante. 
Dieser wird als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Extensivgrünland“ fest-
gesetzt. Zudem erfolgt die nachrichtliche Übernahme der Biotopsignatur. 
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 Bild 17: Eigene Fotos vom 25.02.2022 

  

 

 Nach dem Ursprungsplan sind nach Südwesten hin Knicks anzupflanzen. Diese sind 
nicht vorhanden. 

  Bild 18: Eigene Fotos vom 25.02.2022 

 

Da sich die Baustruktur wesentlich von der im Südwesten angrenzenden Bebauung 
unterscheidet, ist eine Hecke an der Grundstücksgrenze anzulegen.  

 

Die im Nordosten gelegene Tankstelle liegt höher als das Plangebiet. Zwischen die-
ser und dem Plangebiet ist eine aktive Lärmschutzwand erforderlich bei Einhaltung 
der nach der Landesbauordnung einzuhaltenden Abstände.   

  Bild 19: Eigene Fotos vom 25.02.2022 

 

Auf die Festsetzung von zusätzlichen Begrünungsmaßnahmen wird in dieser Rich-
tung daher verzichtet. 
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2.5.2 Eingriff und Ausgleich 

 Bewertungsgrundlage: Grundlage für die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs bildet 
die Verwaltungsvorschrift „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
zum Baurecht – Anlage: Hinweise zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ (09.12.2013).  

 Im Umweltbericht (Kap. 8) werden nach dem Runderlass die Schutzgüter Arten- und 
Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Klima/ Luft sowie das Landschaftsbild be-
wertet. Eine zu berücksichtigende Beeinträchtigung von Boden, Natur und Landschaft 
liegt vor, wenn durch ein Vorhaben ein oder mehrere Schutzgüter erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigt werden können.  

 Die Mehrfamilienhäuser, das Mehrzweckhaus, die Tiefgarage, die Stichstraße, die 
Stellplätze und die Fußwege entstehen auf innerstädtischer, extensiv genutzter Grün-
fläche. Hecken müssen gerodet werden. Der vorhandene Teich bleibt erhalten. Ein 
geringer Teil ist bereits durch die Neustädter Straße bebaut. Für bereits versiegelte 
Flächen ist kein Ausgleich zu erbringen.  

 

  Ausgleichsbedarfsermittlung:  

 Boden  

 Die Planung ermöglicht folgende Versiegelung:  

Fläche mögliche  
Bebauung 

abzüglich  
Bestand 

= Neueingriff 

WA-Gebiet (Mehrfamilienhäuser, 
Tiefgarage, Fußwege, Stellplätze) 

11.845 m2 0 m2 11.845 m2 

Private Straßenverkehrsfläche 818 m2 0 m2 818 m2 

Öffentliche Verkehrsfläche 776 m2 776 m2 0 m2 

Regenrückhaltebecken 610 m2 0 m2 610 m2 

Summe 14.049 m2 776 m2 13.273 m2 

  

  Nach Runderlass sind als optimaler Ausgleich für eine Bodenversiegelung eine ent-
sprechende Bodenentsiegelung und die damit verbundene Wiederherstellung der na-
türlichen Bodenfunktion anzusehen. Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung. Der 
Ausgleich gilt gemäß Runderlass auch als hergestellt, „wenn mindestens im Verhält-
nis 1 zu 0,5 für Gebäudeflächen und versiegelte Oberflächenbeläge und mindestens 
im Verhältnis 1 zu 0,3 für wasserdurchlässige Oberflächenbeläge Flächen aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und z. B. zu einem naturbetonten Bi-
otoptyp entwickelt werden“. 

 Der Kompensationsbedarf ergibt sich wie folgt: Die Gesamtfläche des WA-Gebietes 
beträgt 13.161 m2 ohne die „Flächen mit Bindungen… und Erhalt von… Bepflanzun-
gen“ (409 m2). Mit der Planänderung sind mit einer GRZ von 0,9 eine Versiegelung 
des Bodens von maximal 11.845 m2 für das Allgemeine Wohngebiet möglich. Dabei 
sind die oberirdischen Stellflächen (1.152 m2) zwischen Haus 1 und Haus 2 nahe der 
Tankstelle nur in wasserdurchlässiger Bauweise zulässig. Die Teilversiegelung geht 
daher nach Runderlass mit Faktor 0,3 in die Berechnung ein und ergibt einen Bedarf 
von 345,6 m2. Die übrigen 10.693 m2 können vollversiegelt werden; multipliziert mit 
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dem Faktor 0,5 beträgt der Ausgleichsbedarf 5.346,5 m2. Für die Anlage der neuen, 
vollversiegelten Stichstraße werden 818 m2 Fläche beansprucht und ergibt einen Aus-
gleichsbedarf von 409 m2. Mit der Umstrukturierung der Straßenführung im nördlich 
anschließenden Bebauungsplan Nr. 52.3 wird innerhalb des Geltungsbereiches der 
2. Änderung und Ergänzung des BP Nr. 44.3 die Anlage eines Regenrückhaltebe-
ckens (610 m2) notwendig. Für die Vollversiegelung entsteht ein weiterer Ausgleichs-
bedarf von 305 m2. Der Ausgleichsbedarf insgesamt beträgt 6.406,1 m2.  

 Die zu leistende Kompensation wird erbracht über  

 

 Maßnahme 1:  

 Auf einer Fläche von insgesamt 6.102 m2 sind Maßnahmen zur Wiedervernässung 
und Grünlandextensivierung vorzusehen. Der Ausgleich i. H. v. 6.102 m2 wird er-
bracht über das Ökokonto östlich von Neukirchen bei Malente; Flurstücke 44, 47 
– 49, 50, Flur 3, Gemarkung Neukirchen, Kreis Ostholstein, verwaltet durch die Land-
wirtschaftskammer Schleswig-Holstein, UNB-Anerkennungsbescheid vom 
11.12.2014, AZ 62-762-028-0001. Anrechnung: 1 m² Ökokontofläche entspricht 
1 Kompensationsflächenäquivalent (Ökopunkt). 1 Ökopunkt entspricht voraussicht-
lich 4,00 EUR netto. Es erfolgt die Zahlung i. H. v. 24.408,00 EUR in das Ökokonto. 
Der Vereinbarungsentwurf steht vor Unterschriftsreife. 

 

 Maßnahme 4:  

 Auf einer weiteren Fläche von insgesamt 305 m2 sind Maßnahmen zur Umwandlung 
von landwirtschaftlich genutzter Weidefläche in Grünland mit dem langfristigen Ziel 
der Entstehung einer teilweisen Vernässung bzw. Salzwiesen vorzusehen.  

  Der Ausgleich i. H. v. 305 m2 wird erbracht über das gemeindliche Ökokonto Nr. 
1.20 „Salzwiesen“; Flurstücke 171, 18/2, 21/1, 221 und 31/1 der Flur 12 Gemarkung 
Grömitz. Anrechnung: 1 m² Ökokontofläche entspricht 1 Kompensationsflächenäqui-
valent (Ökopunkt); es stehen noch 17.374 m2 zur Verfügung. 1 Ökopunkt entspricht 
voraussichtlich 4,00 EUR netto. Es erfolgt die Zahlung i. H. v. 1.220,00 EUR in das 
Ökokonto.  

  
 Abbildung 1: Auszug Lageplan Ökokonto Nr. 1.20 „Salzwiesen“ (pinkfarbene Flächen) 
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 Mit einem Umfang von insgesamt 6.407 m2 an Kompensationsmaßnahmen ist der 
Eingriff in das Schutzgut Boden ausgeglichen. 

 Wasser 

 Die Schaffung von artenreichem Feuchtgrünland durch Wiedervernässung und Grün-
landextensivierung (Maßnahme 1) und die Schaffung vernässter Salzwiesen (Maß-
nahme 4) sorgt für die Sicherung der Grundwasserkörper im Hauptgrundwasserleiter. 
Damit ist der Eingriff in das Schutzgut Wasser ausgeglichen. 

 

 Damit ist der Eingriff in das Schutzgut Boden ausgeglichen. 

 Wasser 

 Die Schaffung von artenreichem Feuchtgrünland durch Wiedervernässung und Grün-
landextensivierung (Maßnahme 1) sorgt für die Sicherung der Grundwasserkörper im 
Hauptgrundwasserleiter. Damit ist der Eingriff in das Schutzgut Wasser ausgeglichen. 

  Arten und Lebensgemeinschaften, biologische Vielfalt 

 Die Knicks an der Neustädter Straße und entlang der südlichen Plangrenze sowie der 
Gehölzaufwuchs an der Tankstelle wurden im Februar 2022 bodennah abgeschnitten 
bzw. geknickt. Diese sollen aufgrund der Überplanung beseitigt werden. Ein entspre-
chender Antrag auf Rodung wurde vor der Verfahrensumstellung am 20.06.2023 ge-
stellt; Inaussichtstellung der Genehmigung mit Bescheid vom 11.07.2023 (AZ 6.20.2-
55.42.03.16-23-0002). Der Antrag ist als Anlage 1 beigefügt. Dieser sind die weiteren 
erläuternden Darstellungen zu entnehmen. Der Gehölzaufwuchs an der Tankstelle 
stellt keine Flächen mit allgemeiner oder besonderer Bedeutung für den Naturschutz 
nach der obigen Verwaltungsvorschrift dar. Ein Ausgleichsbedarf besteht damit nicht. 

 Der Ersatz der Knicks richtet sich nach den „Durchführungsbestimmungen zum 
Knickschutz“ (20.01.2017). Der erforderliche Ausgleich der Knicks ist im Verhältnis 
1 : 2 zu erbringen. Für die zu rodenden Überhälter ist bis zu einem Stammumfang 
von 1 m des zu fällenden Baumes ein Ersatzbaum (Mindeststammumfang 12/14 cm) 
zu pflanzen. Danach ist für jede weitere 50 cm Stammumfang je ein weiterer Ersatz-
baum gleicher Qualität vorzusehen (Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz 
Nr. 5.2.3). 

  Für den Bau des Regenwasserrückhaltebeckens zwischen der Neustädter Straße 
und der Bundesstraße müssen 5 jüngere Laubbäume sowie 610 m2 Aufwuchs der 
Verkehrsgrünfläche beseitigt werden. Die zu fällenden Bäume sind zu ersetzen, siehe 
unten. Der Gehölzaufwuchs stellt aufgrund ihres regelmäßigen Rückschnitts sowie 
der Lage zwischen zwei viel genutzten Straßen und der von ihnen ausgehenden Stö-
rungen keine Flächen mit allgemeiner oder besonderer Bedeutung für den Natur-
schutz nach der obigen Verwaltungsvorschrift dar. Ein Ausgleichsbedarf besteht da-
mit nicht. 

 

 Knick an der Neustädter Straße 

 Rodung Gesamtlänge73 lfm – Ausgleichsbedarf 146 lfm 
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 Überhälter: 
1 Espe, StU 100 cm   = 1 Ersatzbaum 
1 Ulme, StU 252 cm (2x 126 cm) = 5 Ersatzbäume 
Ausgleichsbedarf:   = 6 Ersatzbäume  

 

 Maßnahme 2:  

 Der Ausgleich wird erbracht über das Knickkonto „Knick Sulsdorf I“, Gemarkung 
Sulsdorf, Flur 3, Flurstück 2/6 tlw., UNB-Anerkennungsbescheid vom 1.01.2018, AZ 
621-762-015-18-0001, verwaltet durch die Landwirtschaftskammer Schleswig-Hol-
stein. Dieses wurde durch Kauf des Investors über den 1. Nachtrag zur Vereinbarung 
vom 03.04.2019 im Januar 2023 gesichert. 

 

 Knick an der südlichen Grundstücksgrenze 

 Rodung Gesamtlänge 134 lfm – Ausgleichsbedarf 268 lfm 

 Überhälter: 
1 Espe, StU 100 cm  = 1 Ersatzbaum 
1 Espe, StU 126 cm  = 2 Ersatzbäume 
1 Ahorn, StU 100 cm = 1 Ersatzbaum 
Ausgleichsbedarf:  = 4 Ersatzbäume 

  

 Maßnahme 3:  

 Der Ausgleich wird erbracht über das Knickkonto „Vinzier Röwholt“, Gemarkung 
Bujendorf, Flur 1, Flurstücke 24/1, 40 und Gemarkung Vinzier, Flur 3, Flurstücke 55/5, 
55/6, 55/7, 72/12, UNB-Anerkennungsbescheide vom 13.07.2020 und 21.04.2022, 
Änderungsbescheid vom 28.07.2021, AZ 6.21-762-041-20-0002. Von den auf dem 
Flurstück 72/12 liegenden Knicks werden insgesamt 268 lfm als Ausgleich ausge-
bucht. Das Angebot wurde durch den Knickkontoinhaber Bernd Deckert am 
20.03.2023 bestätigt. Der Vertrag ist in Vorbereitung und wird über das Ökomanage-
ment Boßmann abgewickelt. Die Unterschriftsreife steht bevor.  

 Bäume zwischen Neustädter Straße und B 501 

 Rodung von 5 Bäumen: 

 5 Ahorne, StU 63 - 100 cm = je 1 Ersatzbaum   
Ausgleichsbedarf:  =     5 Ersatzbäume 

  

 Maßnahme 5:  

  Der Ausgleich wird erbracht auf der gemeindeeigenen Fläche nördlich des Geltungs-
bereiches, Gemarkung Grömitz, Flur 5, Flurstück 182, siehe nächste Abbildung. Dort 
sind die Ersatzbäume als Baumgruppe mit mindestens drei verschiedenen Laub-
baumarten anzupflanzen. Mögliche Arten sind Stieleiche (Quercus robur), Linde (Tilia 
cordata), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Spitz-Ahorn (Acer platanoides). 

 Pflanzqualität: Hochstamm mit Mindeststammumfang 12/14 cm, 3x verpflanzt, mit 
Ballen, ungeschnittener Leittrieb, Pflanzung mit umfangreicher Bodenverbesserung 

 Schutzmaßnahme: Baumbindung, z. B. Dreibockanbindung und Einzelverbissschutz 
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 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre 

  
 Abbildung 2: Darstellung Flurstück 182 (rote Umrandung) für Umsetzung Maßnahme 5, 

Auszug Flurkarte (https://breitband-in-sh.de/, Abruf 16.11.2023) 

 Für die bedingt durch die Bebauung zu rodenden Knicks und Bäume kann an anderer 
Stelle Ersatz geschaffen werden. Der zu rodende Gehölzstreifen (weitere Ausführun-
gen siehe Antrag auf Rodung) entlang der Tankstelle sowie die regelmäßig geschnit-
tene Verkehrsgrünfläche weisen keine besondere naturschutzfachliche Wertigkeit 
auf; ein Ausgleichsbedarf ergibt sich für seine Beseitigung nicht. Mit der Entwicklung 
von artenreichem Feuchtgrünland (Maßnahme 1) und Salzwiesen (Maßnahme 4) 
wird Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen und die biologische Vielfalt ver-
bessert, so dass der Eingriff ausgeglichen ist.  

 

 Landschaftsbild 

 Mit der Schaffung von artenreichem Feuchtgrünland (Maßnahme 1) und Salzwiesen 
(Maßnahme 4) wird das Landschaftsbild aufgewertet, so dass der Eingriff ausgegli-
chen ist. 

 

 Zusammenfassung: Die Veränderung der Bodenstrukturen und der innerörtlichen 
Freifläche sowie die Beseitigung von Gehölzstrukturen stellt einen Eingriff in Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 18 BNatSchG dar. Wie der Bewertung des Umwelt-
berichtes zu entnehmen ist, ist die Beeinträchtigung nicht erheblich und der Eingriff 
ausgleichbar. Daher gilt er nach dem BNatSchG nicht als „wesentliche“ Eingriffe. Ins-
gesamt ist der Eingriff daher vertretbar. 
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2.6 Kinderfreundlichkeit in der Bauleitplanung 

 Das Plangebiet liegt mitten in Grömitz. Das Plangebiet wird entsprechend konzipiert, 
um Spielmöglichkeiten für Kinder zu schaffen.  

 Zudem ist das Baugebiet fußläufig gut erschlossen. So können zentrale Straßen auf 
sicherem Wege erreicht werden.  

 

 

3 UNTERLAGEN ZUM VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN  

3.1 Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP)  

Wie bereits im Punkt 1 dargelegt ist, handelt es sich hier um einen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan nach § 12 BauGB. Damit sind innerhalb des WA-Gebietes nur 
solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-
führungsvertrag verpflichtet hat. Als Folge dürfen im Plangebiet nur solche Anlagen 
und Einrichtungen erstellt werden bzw. Nutzungen erfolgen, die im VEP (siehe V+E-
Plan) benannt sind. 

 

3.2 Durchführungsvertrag  

 Im Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde Grömitz und dem Vorhabenträger 
verpflichtet sich der Vorhabenträger gem. § 12 Abs. 3 BauGB auf der Grundlage eines 
abgestimmten Plans zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungsmaß-
nahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan, s.o.) innerhalb einer bestimmten Frist 
und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten.  

 Das Vorhaben umfasst die Errichtung von 8 neuen Wohngebäuden mit einem zusätz-
lich Mehrzweckgebäude mit ca. 145 Wohnungen einschließlich 50 Stellplätzen, die 
oberirdisch entstehen, sowie weiteren 85 Stellplätzen in einer Tiefgarage.  

 Um diese Nutzungen zu gewährleisten, erfolgen Vereinbarungen im Durchführungs-
vertrag auf Grundlage des § 12 BauGB und des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 

  Im Durchführungsvertrag werden zusätzlich zum Bebauungsplan weitere Vereinba-
rungen getroffen, die beinhalten: 

Wird ergänzt, sobald der Entwurf vorliegt. 

  

 Der Vertrag selbst ist nicht Bestandteil der Planunterlagen und wird zwischen Vorha-
benträger und der Gemeinde Grömitz bis zum Satzungsbeschluss abgeschlossen. 
Änderungen des Durchführungsvertrags zwischen Gemeinde und Vorhabenträger 
sind auch nach Rechtskraft des Bebauungsplans möglich, es dürfen aber nur Ände-
rungen vorgenommen werden, die den Festsetzungen des B-Plan nicht widerspre-
chen (§ 12 Abs. 3a Satz 2 BauGB). Insofern kann das hier beschriebene Vorhaben 
später noch im Rahmen des B-Plans verändert werden. 

 Schließlich enthält der Durchführungsvertrag die üblichen Kostentragungsregelungen 
betreffend aller mit der Änderung des Bebauungsplans verbundenen Planungs- und 
Beratungsleistungen. 
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4 EMISSIONEN UND IMMISSIONEN 

Die Auswirkungen des Plangebietes auf die Umgebung bzw. die Auswirkungen der 
Umgebung auf das Plangebiets sind in der Anlage 4 - schalltechnische Untersuchung 
– untersucht worden. Als Ergebnis zur Sicherung eines gesunden Wohnens werden 
folgende Festsetzungen empfohlen: 

„Anlage 6.1: Formulierungsvorschläge für den Bebauungsplan; Textvorschläge zu 
Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB)  

 „Hinweis: Die unter Punkt 4.2 bis 4.5 getroffenen Festsetzungen bedingen eine Um-
setzung der unter Punkt 4.1 beschriebenen Lärmschutzwand/-wall. 

(1) Lärmschutzwand/-wall: Beidseitig reflektierend ausgebildete Schallschutz-
wand mit einer Höhe von mindestens 27,5 m über NHN und einer Länge von 
mindestens 80 m (Anm.: Anlage 1.3 der Anlage 4 der Begründung). Für die 
Ausführung der Schallschutzwand werden folgende Hinweise gegeben: Beid-
seitig reflektierend ausgebildete Schallschutzwand mit geschlossener, fugen-
dichter Oberfläche und fugendichtem Anschluss an den Boden. Die Schall-
dämmung DLR der Schallschutzwand muss Gruppe B3 (> 24 dB) nach DIN 
EN 1793-2 entsprechen. Einschalige, biegesteife (massive) Konstruktionen 
(z.B. Mauerwerk, Beton) mit einer flächenbezogenen Masse von 40 kg/m² er-
füllen die Anforderung sicher. Für andere Konstruktionen ist ein Nachweis ent-
sprechend ZTV-Lsw 06 zu erbringen. Es ist ein Einsatz nicht absorbierender 
Materialien (Reflexionsverlust DLa < 4 dB, Gruppe A1 nach DIN EN 1793-1) 
möglich. Die Höhenangabe bezieht sich auf die Höhe der Beugungskante der 
Abschirmung, (Anm.: die Lage der Beugungskante ist der Planzeichnung zu 
entnehmen). Höhe und Lage der Beugungskante sind einzuhalten. Unter die-
ser Voraussetzung kann eine Wand, ein Wall oder auch eine Wall-/Wandkom-
bination errichtet werden. 

(2) Gewerbegeräuscheinwirkung: In den in dem Beiplan gekennzeichneten Be-
reichen (Anm.: Anlage 6.5 der Anlage 4 der Begründung) sind keine lüftungs-
technisch notwendigen Fenster von Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 
4109 -1 „Schallschutz im Hochbau“ Ausgabe Januar 2018 (Wohn-, Schlaf- und 
Kinderzimmer, Wohnküchen bzw. Büro- und Unterrichtsräume) zulässig. Lüf-
tungstechnisch notwendige Fenster von Wohnräumen sind nur zulässig, wenn 
spezielle bauliche Maßnahmen wie vorgelagerte Loggien, unbeheizte Winter-
gärten oder Prallscheiben vorgesehen werden, die ausreichend belüftet sind 
und mit denen erreicht wird, dass vor dem geöffneten Fenster des Aufenthalts-
raums Beurteilungspegel von weniger als 40 dB(A) nachts vorliegen. Sofern 
nachgewiesen wird, dass Beurteilungspegel von 40 dB(A) nachts durch Ge-
werbelärm eingehalten sind (z. B. in den unteren Stockwerken oder aufgrund 
vorgelagerter Gebäude), kann auf diese Festsetzung verzichtet werden. 

(3) Passiven Schallschutzmaßnahmen: Im gesamten Plangebiet sind bei der Er-
richtung und der Änderung von Gebäuden die erforderlichen Schalldämm-
Maße der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach den 
in dem Beiplan (Anm.: Anlage 6.4 und 6.5 der Anlage 4 der Begründung) be-
zeichneten Außenlärmpegeln der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau – Teil 
2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ Ausgabe Ja-
nuar 2018, Abschnitt 4.4.5, bzw. der zum Zeitpunkt des Baugenehmigungs- 
bzw. Kenntnisgabeverfahrens gültigen Fassung auszubilden. Für die 
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Aufenthaltsräume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, ist 
der maßgebliche Außenlärmpegel für die Nacht der Anlage 6.5 der Anlage 4 
der Begründung zu entnehmen. Für alle anderen Aufenthaltsräume gilt der 
maßgebliche Außenlärmpegel für den Tag gemäß Anlage 6.4 der Anlage 4 
der Begründung. Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße hat im 
Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren nach dem in der 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ Aus-
gabe Januar 2018 bzw. zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Fassung 
vorgeschriebenen Verfahren in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und 
Raumgröße zu erfolgen. Bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von weni-
ger als 61 dB(A) kann bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen und vergleichbar 
schutzbedürftigen Nutzungen auf einem Lärmschutznachweis verzichtet wer-
den. Gleiches gilt für Büroräume bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel 
von weniger als 66 dB(A). Von den in dem Beiplan (Anm.: Anlage 6.4 und 6.5 
der Anlage 4 der Begründung) dargestellten Außenlärmpegeln kann abgewi-
chen werden, soweit im Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabever-
fahren der Nachweis erbracht wird, dass ein geringerer maßgeblicher Außen-
lärmpegel vorliegt, als in dem Beiplan dokumentierten Situation. Die Anforde-
rungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend 
den Vorgaben der DIN 4109-1 reduziert werden. Grundlage für die Dimensio-
nierung der Schalldämm-Maße der Außenbauteile bildet die Schallimmissi-
onsprognose der ALN Akustik Labor Nord GmbH vom 29.03.2023 (Gutachten 
1646.23952023 G/V). 

(4) Belüftung von Schlafräumen: Innerhalb der in dem Beiplan gekennzeichneten 
Bereiche (Anm.: Anlage. 6.5 der Anlage 4 der Begründung) ist für Schlaf- und 
Kinderzimmer durch ein entsprechendes Lüftungskonzept ein ausreichender 
Mindestluftwechsel sicher zu stellen. Entweder kann die Belüftung über eine 
schallabgewandte Fassade erfolgen (außerhalb der gekennzeichneten Berei-
che) oder ein ausreichender Luftwechsel ist auch bei geschlossenem Fenster 
durch technische Be- und Entlüftungssysteme/ lüftungstechnische Maßnah-
men sichergestellt. Von dieser Festsetzung kann abgesehen werden, soweit 
im Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis 
erbracht wird, dass unter Berücksichtigung der konkreten Planung ein nächt-
licher Beurteilungspegel (Verkehr) ≤ 50 dB(A) eingehalten wird. 

(5) Außenwohnbereiche: In dem in dem Beiplan gekennzeichneten Bereich 
(Anm.: Anlage 6.4 der Anlage 4 der Begründung) dürfen Außenwohnbereiche 
nur zugelassen werden, wenn diese durch bauliche Maßnahmen (z. B. vorge-
lagerte Loggien, unbeheizte Wintergärten) geschützt werden oder ein weiterer 
Freibereich der Wohnung zu einer lärmabgewandten Seite orientiert ist, in 
dem ein Beurteilungspegel (Verkehr) von 59 dB(A) tags eingehalten wird. Von 
der oben genannten Festsetzung kann abgesehen werden, soweit im Bauge-
nehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht 
wird, dass unter Berücksichtigung der konkreten Planung in dem geplanten 
Außenwohnbereich der Beurteilungspegel (Verkehr) von Lr ≤ 59 dB(A) tags 
eingehalten ist.“ 
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5 VER- UND ENTSORGUNG  

5.1 Stromversorgung 

 Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch die Avacon AG vorgenommen. 

 

5.2 Wasserver- und –entsorgung 

 Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt über den Zweckverband 
Karkbrook aus dem vorhandenen Trinkwassernetz.  

 Die Abwasserentsorgung erfolgt ebenfalls durch den Zweckverband Karkbrook. Das 
im Plangebiet anfallende Abwasser kann über eine Trennkanalisation der zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlage in Cismar zugeleitet werden. 

 Das Regenwasser wird zukünftig wie folgt abgeleitet: 

 Bild 20: Vorentwurf Regenwasserentsorgung; erstellt von Maas + Müller GbR; Inge-
nieurbüro für Tiefbau, Oldenburg i. H, vom 09.02.2022 

  

 Seit dem 31.08.2022 liegt eine Inaussichtstellung einer wasserrechtlichen Genehmi-
gung gemäß „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in 
Neubaugebieten in Schleswig-Holstein - Teil 1: Mengenbewirtschaftung, A-RW 1“ 
durch die Untere Wasserbehörde des Kreises Ostholstein für das Konzept mit den 
dazugehörigen Nachweisen vor. 

 Im Übrigen wird auf die Bekanntmachung der Minister für Umwelt, Natur und Forsten 
des Landes Schleswig-Holstein „Technische Bestimmungen zum Bau und Betrieb 
von Anlagen zur Regenwasserbehandlung bei Trennkanalisation“ (siehe Amtsblatt für 
S-H Nr. 50 S 829 ff) hingewiesen. 
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5.3 Löschwasserversorgung 

 Der Feuerschutz in der Gemeinde Grömitz wird durch die "Freiwilligen Feuerwehren 
Grömitz" gewährleistet.  

 Gemäß dem Erlass des Innenministers vom 30.08.2010 (IV-334 – 166.701.400) zur 
Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist bei den angestrebten Nutzungen ein 
Löschwasserbedarf bei Gebäuden ab einer Geschossflächenzahl von 0,7 von 
96 m³/h innerhalb von 2 h abzusichern. In diesem Fall beträgt die Geschossflächen-
zahl 1,20. Das Plangebiet kann an das vorhandene Trinkwasserrohrnetz angeschlos-
sen werden, welche im Regelfall einen Mindestdruck von 48 m³/h aufweisen. Der 
Nachweis der Grundversorgung erfolgt in der Projektplanung. Eine Messung soll je-
doch erfolgen, sobald konkrete Bauanträge vorgelegt werden.  

 

5.4 Müllentsorgung 

 Die Müllentsorgung bzw. die Wertstoffsammlung erfolgt durch den Zweckverband 
Ostholstein.  

 

5.5 Gasversorgung 

Die Gasversorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.  

 

 

6 HINWEISE  

6.1 Bodenschutz 

 Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen: Gemäß § 7 Bundesbodenschutz-
gesetz sind schädliche Bodenveränderungen zu vermeiden oder zu minimieren. Ins-
besondere sind Bodenversiegelungen, und Bodenverdichtungen auf das notwendige 
Maß zu beschränken. Der Flächenverbrauch durch Baustelleneinrichtung (Baustra-
ßen, Lageplätze u. ä.) ist möglichst gering zu halten. Bei der Anlage von Baustraßen 
sollte die Möglichkeit der Teilversiegelung genutzt werden. Nach Abschluss der Bau-
maßnahmen ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Flächen für 
die Baustelleneinrichtungen mit besonderer Aufmerksamkeit fachgerecht durchzufüh-
ren (z. B. Bodenlockerung). 

 Umgang mit dem Boden: Grundlage für Auffüllungen und Verfüllungen bildet der „Ve-
füllerlass" des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes 
Schleswig-Holstein (Az. V 505-5803.51- 09 vom 14.10.2003) in Verbindung der Bun-
desbodenschutz- und Altlastenverordnung und die Mitteilung der Länderarbeitsge-
meinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mi-
neralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln-,, (Stand 2003). 

 Sofern für die Baustraßen und -wege Recycling- Material verwendet wird, ist aus-
schließlich solches zu verwenden, dass der Einbauklasse 21 .1 (LAGA M20) ent-
spricht. 
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 Zudem ist die Verwendung von Asphaltrecycling im offenen Einbau zu vermeiden. Al-
le anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 

6.2 Altlasten 

 Meldung schädlicher Bodenveränderungen: Gemäß § 2 des Landesbodenschutz- 
und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schäd-
lichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der unteren Bodenschutzbehörde 
mitzuteilen. 

 Im Bereich sind keine Altlastfälle bekannt. 

 

6.3 Archäologie 

 Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet. Bei 
der überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um Stel-
len, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort 
Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der 
Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. 

 Da zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung 
in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gem. § 14 DSchG archäologische Un-
tersuchungen erforderlich. Entsprechende Voruntersuchungen wurden eingeleitet. 

 Bild 21: Karte des Archäologischen Landesamtes vom 20.06.2023 

 

 Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die 
Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind 
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gem. § 16 DSchG (in der Neufassung vom 30.12.2014) der Grundstückseigentümer 
und der Leiter der Arbeiten. 

 Darüber hinaus wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denk-
malschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin 
oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des 
Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der 
Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer 
oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben 
das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit 
es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. 
Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mittei-
lung.  Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaf-
fenheit. 

 

 

7 BODENORDNENDE UND SONSTIGE MAßNAHMEN 

 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage 
bildet: 
 Die Sicherung des allgemeinen Vorkaufsrechts für Grundstücke, die als Ver-

kehrsflächen festgesetzt sind, ist vorgesehen (§ 24 BauGB). 
 Die Sicherung des besonderen Vorkaufsrechts als Satzung ist nicht beabsichtigt 

(§§ 25 und 26 BauGB). 

 Umlegung, Grenzregelung, Enteignung: 
 Soweit sich das überplante Gebiet im privaten Eigentum befindet und die vorhan-

denen Grenzen eine Bebauung oder Nutzung nach dem vorliegenden Bebau-
ungsplan nicht zulassen, wird eine Umlegung der Grundstücke nach § 45 BauGB 
vorgesehen. Wird eine Grenzregelung erforderlich, so findet das Verfahren nach 
§ 80 ff BauGB Anwendung. Bei Inanspruchnahme privater Flächen für öffentliche 
Zwecke findet das Enteignungsverfahren nach § 85 BauGB statt. Die vorgenann-
ten Verfahren werden jedoch nur dann durchgeführt, wenn die geplanten Maß-
nahmen nicht oder nicht rechtzeitig zu tragbaren Bedingungen im Wege freier 
Vereinbarungen durchgeführt werden können. 

 
 
 

8 UMWELTBERICHT GEMÄß § 2 ABS. 4 UND § 2 A SATZ 2 NR. 2 BAUGB 

 Nach § 2 Abs. 4 BauGB legt die Gemeinde für diese Bauleitplanung folgenden Um-
fang und Detaillierungsgrad fest, der bei der Ermittlung der Belange für die Abwägung 
erforderlich ist. Aufgrund der Lage des Bebauungsplangebietes in einem weitgehend 
von bestehender Bebauung umgebenen Bereich und der unmittelbaren Nähe zur 
Bundesstraße 501 hält die Gemeinde eine einfache Bestandsdarstellung mit Potenti-
albewertung für ausreichend.  
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8.1 Einleitung 

Gegenstand ist die Überplanung einer Fläche für ein Gebiet in Grömitz zwischen der Neu-
städter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im Nordosten und der Seniorenresidenz „Grö-
mitzer Heide“ im Südosten.  

Das Konzept sieht die Überbauung einer Grünfläche mit bedarfsgerechten, drei- und vier-
geschossigen Mehrfamilienhäusern (ca. 145 Wohnungen), einer befestigten Stichstraße, 
Fußwegen, einer Tiefgarage und wasserdurchlässigen Stellplätzen vor. Dabei soll gleich-
zeitig der direkte Verkehrsanschluss an den nördlich angrenzenden Kreuzungsbereich der 
Bundesstraße 501/ Kreisstraße 46 vorbereitet werden, der an den in Planung befindlichen 
Kreisverkehr angebunden wird. 

8.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Größe  Geltungsbereich B-Plan Nr. 44.3: 

 

Bedarf an 
Grund, Boden 

Von dem 13.570 m2 großen WA-Gebiet können maximal 11.845 m2 durch 
Wohnhäuser, Tiefgarage und Fußwegen vollversiegelt sowie weitere 
1.152 m2 für benötigte Stellflächen teilversiegelt werden. Für die vollver-
siegelte Stichstraße werden weitere 818 m2 beansprucht. Das Regenrück-
haltebecken verbraucht 610 m2 versiegelte Fläche. 

Planungsziele Schaffung der planerischen Voraussetzungen zur Sicherung der künftigen 
städtischen Siedlungsentwicklung als Allgemeines Wohngebiet unter Aus-
schluss von Nebenwohnungen 

Festsetzungen Art der baulichen Nutzung:  

- „Allgemeines Wohngebiet (WA)“ (§ 4 BauNVO) mit befestigter Zufahrt, 
Tiefgarage und oberirdischen Stellplätzen  

- Flächen für Versorgungsanlage „Regenrückhaltung“ 

Maß der baulichen Nutzung:  

- insgesamt acht drei- bzw. viergeschossige Wohngebäude mit Höhenbe-
grenzung  

- ein eingeschossiges Mehrzweckgebäude, das als Anwohnertreffpunkt 
und als Unterbringung für Ver- und Entsorgungsanlagen dient 

- „private Straßenverkehrsfläche“, die als befestigte Zufahrt dient 

- oberirdische Stellplätze bzw. Carport mit ihren Zufahrten sind in wasser-
durchlässiger Ausführung zulässig 
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8.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes 

Fachplanungen 

Landesent-
wicklungsplan  

LEP 2021 kennzeichnet Grömitz als „Schwerpunktraum für Tourismus und 
Entwicklung“ und ländlichen Zentralort 

Regionalplan  in RP 2004 Planungsraum II ist Grömitz ländlicher Zentralort. Geltungsbe-
reich liegt im „baulich zusammenhängenden Siedlungsgebiet eines zent-
ralen Ortes“ 

Landschafts-
rahmenplan  

nach LRP 2020 Planungsraum III gehört Geltungsbereich nicht zu einem 
„Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Avifauna“ und nicht zu einem 
„Gebiet für historische Knicklandschaften“ (Abstand mind. 510 m nördlich). 
Grömitz befindet sich in einem „Gebiet mit besonderer Erholungsfunktion“ 

Geotope kommen auf dieser Fläche nicht vor, mind. 560 m Abstand zum 
südlich gelegenen Strandwall-Geotop Nr. St012 „Strandwallebene Kellen-
husen – Grömitz (Lenster Strand) mit ehemaligem Klostersee“ 

Flächennut-
zungsplan  

in FNP 1999 Kennzeichnung der Fläche als „Grünfläche“ mit der Zweck-
bestimmung „Park“ 

Bauvorhaben entspricht nicht den Ausweisungen des derzeit gültigen 
FNP, daher Änderung FNP notwendig. 

Landschafts-
plan 

in LEP 1997 für Geltungsbereich keine archäologischen Denkmale be-
kannt. Baudenkmale gibt es nicht auf dieser Fläche bzw. in dessen Um-
feld. 

Fachgesetze 

Biotopverbund 
§ 12 LNatSchG 

außerhalb von Schwerpunktbereichen oder Verbundachsen des Bio-
topverbundsystems; nordöstlich an Grömitz angrenzend liegt der nächst-
gelegene Schwerpunktbereich Nr. 292, Abstand mind. 1,19 km 

Naturschutz-
gebiete  
§ 13 LNatSchG 

im Raum Grömitz und dessen Umfeld nicht vorhanden 

Nationalparke 
§ 24 BNatSchG 

im Raum Grömitz und dessen Umfeld nicht vorhanden 

Biosphärenre-
servate  
§ 14 LNatSchG 

im Raum Grömitz und dessen Umfeld nicht vorhanden 

Landschafts-
schutzgebiete 
§ 15 LNatSchG 

im Umfeld nicht vorhanden,  

östlich an Grömitz angrenzend liegt das nächstgelegene LSG Nr. 13 „Grö-
mitzer Heide (Schafweide)“, Abstand mind. 1,75 km 
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Naturparke 
§ 16 LNatSchG 

im Raum Grömitz und dessen Umfeld nicht vorhanden 

Geschützte Bi-
otope  
§ 21 LNatSchG 

Der Knick entlang der Flurstücksgrenze im Südosten sowie parallel der 
Neustädter Straße im Nordwesten und der südlich davon gelegene Teich 
sind gesetzlich geschützte Biotope. 

Natura 2000 
Gebiete  
§ 32 BNatSchG 

im Umfeld nicht vorhanden; östlich von Grömitz liegt das nächstgelegene 
FFH-Gebiet Nr. 1832-329 „Ostseeküste zwischen Grömitz und Kellen-
husen“, überlagert durch das SPA-Gebiet Nr. 1633-491 „Ostsee östlich 
Wagrien“, Abstand mind. 2,04 km 

Wasserschutz-
gebiete  
§ 4 LWG 

PG liegt weit außerhalb von (geplanten) Trinkwasserschutzgebieten, nörd-
licher Geltungsbereich tangiert, d. h. beidseitig der Tankstelle, südliche 
Grenze des Trinkwassergewinnungsgebietes „WGG Karkbrook“, Einzugs-
bereich des öffentlichen Wasserwerks „WW Karkbrook/Grömitz“ 

im Grundwasserkörper „Kossau/Oldenburger Graben“, der nicht als „ge-
fährdeter Grundwasserkörper“ eingestuft ist 

Überschwem-
mungsgebiete 
§ 57 LWG 

kein Überschwemmungsgebiet gem. § 57 LWG vorhanden, Abstand mind. 
685 m südlich 

Denkmal-
schutz 
§ 2 DSchG 

keine archäologischen Kulturdenkmale und Schutzzonen bekannt 

Geltungsbereich weitgehend von einem Archäologischen Interessenge-
biet überstrichen, s. a. Kap. 6.3 

8.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

8.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario) 

Arten- und Le-
bensgemein-
schaften:  
Biotoptypen 

 

Die Beschreibung der Bestandssituation für diesen Umweltbericht bezieht 
sich auf den aktuellen Zustand von Natur und Landschaft (Erfassungen 
Februar 2022 und August 2022). 

Biotoptypen Geltungsbereich und unmittelbare Umgebung, s. u. Abbil-
dung 33: 

FKy – sonstiges Kleingewässer (§) 
HEy – (einzelnes) sonstiges heimisches Laubgehölz 
HWb – Durchgewachsener Knick (§) 
SB – Wohnbebauung 
SGg – urbanes Gebüsch mit heimischen Arten 
SIg – Gewerbegebiet 
SPy – sonstige öffentliche Park- und Grünanlage 
SVe – Bankett, extensiv gepflegt 
SVg – Verkehrsflächenbegleitgrün mit Gebüschen 
SVo – Verkehrsflächenbegleitgrün ohne Gehölze 
SVs – vollversiegelte Verkehrsfläche 
SVu – unversiegelter Weg 
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Die überplante Fläche ist im FNP bisher als Grünfläche „Park“ dargestellt 
und wird dem Biotoptyp „Sonstige öffentliche Park- und Grünanlage (SPy)“ 
zugeordnet. Es handelt sich um eine freie Grünfläche ohne eine beson-
dere Aufenthaltsqualität. Sie besteht aus einer extensiv gepflegten Wiese, 
die als „Hundeauslauf“ genutzt wird. Ein unbefestigter Pfad quert diagonal. 
Diese Fläche hat eine allgemeine Bedeutung für den Naturhaushalt.  

Eine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt besitzt der in dieser 
Grünfläche (SPy) liegende kleine, verlandende Teich (FKy). Dort kommen 
u. a. Rohrkolben (Typha spec.), Teichsimse (Schoenoplectus lacustris) 
vor. Im Randbereich gibt es Blutweiderich (Lythrum salicaria). Die mit Ge-
hölzaufwuchs, Hartriegel (Cornus spec.) und mit Brombeergebüsch 
(Rubus spec.) bestandene Uferböschung wurde bis auf die junge Eiche 
(Quercus robur, StU 10 cm, HEy) im Februar 2022 entbuscht bzw. ge-
mäht. 

Im Norden und Süden begrenzen lineare Gehölzstrukturen die Grünfläche, 
bestehend aus zwei Knicks (HWb) und einem aufgewachsenen Gehölz-
streifen (SGg). Diese Gehölze wurden bis auf die Überhälter zuletzt im 
Februar 2022 abgeschnitten. Den beiden Knicks kommt als gesetzlich ge-
schütztes Biotop eine besondere Bedeutung für den Naturschutz zu. Der 
die süd(öst)liche Begrenzung bildende Knick besteht aus Haselnuss, 
Ahorn (Acer spec.), Espe (Populus tremula), Holunder (Sambucus nigra) 
und drei Überhältern (Ahorn – Acer spec., StU 100 cm, Espe - Populus 
tremula, StU 100 cm/ 126 cm). Der nördliche, parallel der Neustädter 
Straße verlaufende Knick ist bewachsen mit Haselnuss (Corylus avellana), 
Gewöhnlicher Traubenkirsche (Prunus padus), Espe (Populus tremula), 
Salweide (Salix caprea), Holunder (Sambucus nigra), Hundsrose (Rosa 
canina) sowie zwei Überhältern (Ulme – Ulmus spec., StU 2 x 126 cm 
Espe - Populus tremula, StU 100 cm). Dieser Knick geht im Nordosten 
entlang der Tankstelle in einen schmalen Gehölzstreifen (SGg) aus Sal-
weiden-Aufwuchs (Salix caprea) über. Er steht direkt entlang der Beton-
einfassung des Tankstellengeländes. Aufgrund der angrenzenden Lage 
am Tankstellengelände und seiner schlechten Entwicklungsbedingungen 
hat der Gehölzstreifen keinen besonderen Wert für den Freiraum und ist 
daher nicht als eine Fläche mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 
zu werten. 

Nordwestlich wird der Geltungsbereich begrenzt von der Bundesstraße 
B 501. Südlich schließt die asphaltierte Neustädter Straße an mit unbefes-
tigtem Seitenstreifen (SVe) zum Knick hin. Zwischen beiden Straßen 
(SVs) befindet sich ein städtisch bewirtschaftetes, kleinflächiges Gebüsch 
mit einzelnen Bäumen (SVg). Östlich des Vorhabenstandortes verläuft ein 
unbefestigter Weg (SVu).  

Wohnbebauung (SB) umgibt die Vorhabenfläche. Im Südwesten schlie-
ßen Einfamilienhäuser mit Ziergärten an, im Süden ein Seniorenheim und 
im Osten ein Mehrfamilienhaus. Im Norden befindet sich eine Tankstelle 
(SIg) in unmittelbarer Nachbarschaft. Ein intensiv gepflegter Rasenstreifen 
(SVo) trennt Tankstelle und Neustädter Straße. 
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Abbildung 3: Darstellung der Biotoptypen des Bestands 

Arten- und Le-
bensgemein-
schaften: 
Fauna 

 

Die beiden Knicks und der Teich stellen besonderes faunistisches Lebens-
raumpotenzial dar. Faunistische Erfassungen liegen mit einer Gelände-
begehung aus dem Jahr 2017 und der „Potenzialeinschätzung Fauna“ 
(Dipl.-Biol. Andreas Klinge, 24107 Quarnbek-Strohbrück, 01.11.2022) vor. 
Gemäß Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde waren bei der 
Erfassung 2022 die Artengruppen Amphibien, gehölz- und bodenbrütende 
Vögel sowie insbesondere die Haselmaus zu untersuchen. Ermittelt wur-
den: 

Im Gewässer des Vorhabenstandortes wurden drei Amphibien-Arten 
nachgewiesen, siehe Abbildung 4. Von den am Vorhabenstandort vorkom-
menden Amphibienarten ist nur der Kammmolch (Triturus cristatus) euro-
parechtlich geschützt. 

Am Vorhabenstandort wurden neun europäische Brutvogel-Arten nach-
gewiesen, siehe Abbildung 5. Aufgrund „der eher geringen Größe und 
Lage des UG und den daraus resultierenden `Vorbelastungen` (Autover-
kehr, Fußgänger, Radfahrer, sonstige Freizeitnutzung) letztlich keine be-
sonders spezialisierten Vogelarten zu erwarten“. Bei den angetroffenen 
Brutvogelarten handelt es sich „um häufige, wenig störungsempfindliche 
Singvögel, die typisch für den Siedlungsraum sind“. Arten nach Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie kommen nicht vor.  
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Am Vorhabenstandort kommt die Haselmaus nicht vor. Hinweise auf Vor-
kommen ergaben sich nicht. Dieser liegt außerhalb des aktuellen Verbrei-
tungsgebietes. Sie sind unwahrscheinlich aufgrund ungünstiger Habitatei-
genschaften. 

 
Abbildung 4: Erfasste Amphibien Juli 2022, Grundlage „Potenzialabschätzung Fauna“ Dipl.-Biol. 
Andreas Klinge, Quarnbeck-Strohbrück, 1.11.2022 

 

Abbildung 5: Erfasste Brutvögel Juli 2022, Grundlage „Potenzialabschätzung Fauna“ Dipl.-Biol. An-
dreas Klinge, Quarnbeck-Strohbrück, 1.11.2022 

 

Boden, Fläche  

 

Der Geltungsbereich liegt in einem Gebiet mit Moränenmaterial der Grund- 
und Endmoräne der Weichseleiszeit, bestimmt durch Geschiebelehm, oft 
über Geschiebemergel. Die entstandenen Bodentypen sind Pseudogley-
Parabraunerden bestehend aus Sandlehm über Normallehm. Das mehr 
als 560 m entfernte Geotop Nr. St 012 „Strandwallebene Kellenhusen – 
Grömitz (Lenster Strand) mit ehemaligem Klostersee“ in Form eines 
Strandwalles wird durch das Bauvorhaben nicht berührt. Im Bereich sind 
keine Altlastfälle bekannt. Vorbelastungen durch anthropogen veränderte 
Bodengefüge im Plangebiet bestehen durch die asphaltierte Neustädter 
Straße und ihrer überprägten Umgebung. Die bisherige Flächeninan-
spruchnahme des Geltungsbereiches ist gering. Bis auf die im Nordwesten 
des Geltungsbereiches querende Neustädter Straße ist es unverbaut. 
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Wasser 
(Grund-/ Ober-
flächenwasser) 

 

Der Vorhabenstandort befindet sich nach Landschaftsplan am südlichen 
Rand eines Wasserschongebietes. Der nördliche Geltungsbereich tangiert 
minimal das Trinkwassergewinnungsgebiet „WGG Karkbrook“. (Geplante) 
Trinkwasserschutzgebiete gibt es nicht im Raum Grömitz.  

Zum Grundwasser liegen keine detaillierten Angaben vor. Bei den anste-
henden Böden handelt es sich um Bildungen aus Geschiebelehm ohne 
dominanten Wassereinfluss, die stauend wirken, also eine sehr geringe 
Versickerungsleistung besitzen.  

Als Oberflächengewässer kommt im Nordwesten des Geltungsbereiches 
ein verlandendes Kleingewässer vor. 

Klima/ Luft 

 

Schleswig-Holstein wird klimatisch vor allem durch den Einfluss des mari-
timen Klimas geprägt. Der südliche Abschnitt der Ostsee ist Teil der ge-
mäßigten Klimazone, geht nach Osten hin in ein kontinental geprägtes 
Klima über. Vorherrschende Westwinde sorgen für milde und feuchte Ver-
hältnisse. Die Küsten Ostholsteins weisen mit rund 600 mm die niedrigsten 
Niederschlagswerte auf. Das örtliche Klima im Bereich des Vorhabens 
wird bereits wesentlich beeinflusst durch die vorhandenen Versiegelungen 
der angrenzenden (Wohn-)Bebauung sowie der Bundesstraße und Neu-
städter Straße. Die klimatisch bedingten lebhaften Luftbewegungen sor-
gen für eine weiträumige Verteilung der Emissionen.  

Landschaft 
(Landschafts-/ 
Ortsbild)  

 

Die Gemeinde Grömitz und somit auch das Plangebiet sind Teil des Ost-
holsteinischen Hügellandes.  

Gemeinde Grömitz liegt in einem „Schwerpunktraum für Tourismus und 
Entwicklung“ und gehört zu einem „baulich zusammenhängenden Sied-
lungsgebiet“. Kennzeichnend sind die umgebenden Eigenheime, Mehrfa-
milienhäuser, das ortsrandbildende Gewerbegebiet sowie Infrastruktur wie 
Straßen und Tankstelle.  

Knicks begrenzen das geplante WA-Gebiet im Nordwesten und im Südos-
ten. Bis auf eine junge Eiche am Teich ist das WA-Gebiet eine baumfreie 
Grünfläche. Zwischen der Neustädter Straße und der Bundesstraße befin-
det sich Verkehrsgrün aus regelmäßig gepflegtem Gehölzaufwuchs mit 
einzelnen jüngeren Bäumen. Landschaftlich Besonderheiten sowie Auf-
enthaltsmöglichkeiten kommen nicht vor. Die kaum ausgestatteten Grün-
flächen in Hauptstraßennähe weisen keine besondere Bedeutung für das 
Landschaftserleben und für die naturverträgliche Erholung auf. 

Kulturelles 
Erbe, sonstige 
Sachgüter 

Das Bauvorhaben berührt ein „archäologisches Interessengebiet“, das 
weite Teile des Vorhabenstandortes überdeckt. 

Umweltmerk-
male der Ge-
biete, die vo-
raussichtlich 
erheblich 

Es sind keine erheblichen Einflüsse zu erwarten. 
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beeinflusst 
werden 

8.3 Entwicklung bei Nichtdurchführung und Durchführung der Planung 

8.3.1 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Mensch, insb. 
menschliche 
Gesundheit 

Die Nichtdurchführung entspricht einem Zustand, der städtebaulich nicht 
Planungsziel der Gemeinde ist. Die WA-Fläche bliebe weiterhin eine für 
Erholung kaum attraktive Grünfläche, die lediglich zur schnellen Querung 
dienen würde. Eine landschaftsbezogene Erholung der als „Park“ ausge-
wiesenen Fläche würde sich unter den heutigen, örtlichen Gegebenheiten 
nicht einstellen. Die Verkehrsgrünfläche – eine nicht für Erholung vorge-
sehene Fläche – zwischen den Neustädter Straße und B 501 bliebe wei-
terhin bestehen und unter stetigem störendem Einfluss durch Straßenver-
kehr.  

Pflanzen, 
Tiere, biologi-
sche Vielfalt 

 

Aufgrund Größe und Lage des Geltungsbereiches und den daraus resul-
tierenden Vorbelastungen (Autoverkehr, Radfahrer, Fußgänger, „Hunde-
auslauf“) würde sich auch zukünftig keine besondere Artenvielfalt entwi-
ckeln. 

Beim Erhalt der derzeitigen extensiven Bewirtschaftung der Grünfläche 
bliebe die Vielfalt der Pflanzenarten gering. Die vorhandenen Knicks wä-
ren weiter im Bestand und würden in ihrem Pflegerhythmus auf den Stock 
gesetzt. Der Gehölzaufwuchs am Teich würden weiterhin regelmäßig zu-
rückgeschnitten. Der Gehölzaufwuchs entlang der Begrenzung der Tank-
stelle müsste weiterhin abgeschnitten werden, um ein Einwachsen in die-
sen Bereich zu unterbinden. 

Potenzielle Tierlebensräume würden weiterhin gestört. Die im existenzbe-
drohten Teich lebenden bzw. wachsenden, wassergebundenen Tiere, wie 
der bspw. der Kammmolch, und Pflanzen würden jedoch auf lange Sicht 
verschwinden.  

Auch auf der vorbelasteten Verkehrsgrünfläche zwischen Neustädter 
Straße und B 501 würde sich aufgrund steter Pflegemaßnahmen, die der 
Verkehrssicherung dienen sowie der steten durch Autoverkehr bedingten 
Störungen keine besondere Artenvielfalt entwickeln. 

Boden, Fläche Die großflächige Versiegelung mit irreversibler Überformung des natürlich 
gewachsenen Bodens unterbliebe. Das Bodengefüge würde durch die 
Fortsetzung der extensiven Pflege des Grünlandes bzw. regelmäßigen 
Pflege des Verkehrsgrüns weiterhin nicht ge- bzw. zerstört. Es käme zu 
keiner Inanspruchnahme der Fläche. 

Wasser 
(Grund-/ Ober-
flächenwasser) 

Erhalt des Status quo mit einer geringen Grundwasserneubildungsrate auf 
den eiszeitlichen Geschiebelehmen. Die Existenz des Teiches wäre wei-
terhin durch die voranschreitenden klimatischen Veränderungen bedroht; 
ein vollständiges Verlanden bzw. ein Versiegen wären die Folge. 
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Klima, Luft Keine geringfügige Beeinträchtigung des Lokalklimas und der Luft durch 
Erhöhung des Versiegelungsgrades infolge von Bebauung.  

Landschaft 
(Landschafts-/ 
Ortsbild) 

Landschafts- und Ortsbild blieben in der heutigen Form unverändert.  

Kulturelles 
Erbe, sonstige 
Sachgüter 

Erhalt des Status quo. 

8.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung 

Mensch, insb. 
menschliche 
Gesundheit 

Mit der geplanten Erschließung wird Fläche für neuen Wohnraum geschaf-
fen. Der Ausschluss von Ferienwohnungen sichert bedarfsgerechtes Woh-
nen für die hier lebende Bevölkerung. Die vorrangige Entwicklung solcher 
Wohngebiete soll die Vorhaltung auch zukünftig infrastruktureller Einrich-
tungen (Kindergärten, Schulen, medizinische Angebote etc.) sichern. 

Aus der im FNP noch festgesetzten Grünfläche „Park“ wird Wohnsiedlung. 
Mit der Errichtung der Mehrfamilienhäuser wird damit der Siedlungsent-
wicklung auf Grundlage des „informellen städtebaulichen Planungskon-
zeptes“ Rechnung getragen. 

Durch die Errichtung von Wohnbebauung sowie die Einrichtung eines Re-
genrückhaltebeckens werden Flächen mit geringer Bedeutung für die 
landschaftsbezogene Erholung bebaut. Eine besondere Aufenthaltsquali-
tät weisen die freie Grünfläche und die Verkehrsgrünfläche nicht auf, die 
eine landschaftsgebundene Erholung begünstigt. Verweilmöglichkeiten 
fehlen. Es findet auf der Grünfläche allenfalls die Nutzung als „Hundeaus-
lauf“ statt. Radfahrer und Fußgänger queren lediglich diese Grünfläche, 
um in die anschließende Wohnsiedlung zu gelangen. Die Flächen sind da-
her für die landschaftsgebundene Erholung und für das Erleben des Land-
schaftsbildes kaum relevant. 

Der Neubau kann lediglich während der Bauphase auf Grund von Lärm- 
und Staubbelastungen zu einer geringfügigen Beeinträchtigung führen. 
Nach der Fertigstellung der Gebäude, Straße, Wege, Stellflächen, Tiefga-
rage und Grünflächen werden diese von den Bewohnern regelmäßig ge-
nutzt. Durch den Bau des Regenrückhaltebeckens zwischen zwei Straßen 
kann sich eine gewisse Erholungseignung in begrenztem Maße einstellen. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch kann 
ausgeschlossen werden. 

Pflanzen, 
Tiere, biologi-
sche Vielfalt 

Im Zuge der Umsetzung der Planung ist im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes 44.3 der Gemeinde Grömitz ein Verlust der Fläche als Nah-
rungs- und Lebensraum für Tiere wie Amphibien und Vögel möglich. 
Ebenso kann Lebensraum für Pflanzen verloren gehen.  

Bei Umsetzung des Vorhabens werden eine regelmäßig gepflegte Ver-
kehrsgrünfläche mit einzelnen jüngeren Bäumen und eine strukturarme 
Grünfläche von geringer ökologischer Wertigkeit mit einer eingeschränk-
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ten Artenvielfalt an der Neustädter Straße sowie zwei ökologisch wertvol-
lere Knicks in Anspruch genommen. Nach der Erfassung der dort vorkom-
menden Fauna („Potenzialabschätzung Fauna“. A. Klinge, 2022) kommen 
weder streng geschützte noch störungssensible Brutvogelarten oder die 
Haselmaus vor. Bei dem erfassten, europarechtlich geschützten Kamm-
molch wird aufgrund der Lage eine Lokalpopulation angenommen; im Um-
feld vorhandene Kleingewässer haben wenig geeignete Lebensraumbe-
dingungen für die Art. 

Der verlandende Teich wird als Biotop gepflegt und erhalten (Vermei-
dungsmaßnahme VMTeich). Jedoch benötigt der Kammmolch neben der 
Wasserfläche als Laichgewässer auch einen Gehölzbereich in Gewässer-
nähe. Die Knicks parallel der Neustädter Straße und an der südlichen 
Plangebietsgrenze stellen potenzielle Landlebensräume dar. Aufgrund der 
Überplanung des Vorhabenstandortes müssen diese Knicks gerodet wer-
den. Um ein Auslösen der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu vermeiden, werden daher zum Schutz des Kammmolches 
Maßnahmen (CEFKM, VMKM) notwendig, siehe Maßnahmenblätter am 
Ende des tabellarischen Umweltberichtes. Ein Antrag auf Genehmigung 
einer Ausnahme zur Umsiedlung der Population wurde am 23.06.2023 ge-
stellt. Eine Inaussichtstellung der Genehmigung liegt mit der E-Mail des 
LfU vom 28.06.2023 vor.  

Die beiden geschützten Knicks gehen durch die vorgesehene Rodung ver-
loren. Eine Ausnahme wurde am 23.03.2023 beantragt; Die Genehmigung 
wurde in Aussicht gestellt mit Bescheid vom 11.07.2023 (AZ 6.20.2-
55.42.03.16-23-0002). Maßnahmen (Maßnahme 2, 3) zur Kompensation 
sind notwendig. Zwischen den beiden Straßen gehen fünf jüngere Bäume 
durch die vorgesehene Fällung verloren. Mit der Anpflanzung von Bäumen 
und Zierhecken entsteht bedingt Lebensraum für Tiere.  

Durch das Vorhaben werden häufig vorkommende Tierarten im Zuge des 
Baus (Rodungsarbeiten, Baufeldberäumung) berührt. Um ein Auslösen 
der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, wer-
den daher zum Schutz der Brutvögel (Gehölz-/ Bodenbrüter) Maßnahmen 
notwendig (s. u. Punkt 8.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringe-
rung). Hinsichtlich des Betriebs der Wohnanlage sind Störungen durch 
Licht möglich. Entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Insekten sind 
zu beachten (Vermeidungsmaßnahme VML). 

Der nahe der Bundestraße gelegene Vorhabenstandort ist umgeben von 
besiedelten Teilen des Küstenortes Grömitz. Bisher wurde das Plangebiet 
als Grünfläche extensiv gepflegt und u. a. für den Auslauf von Hunden 
genutzt. Als Grünstrukturen sind die begrenzenden zwei Knicks und der 
Gehölzstreifen entlang der Tankstelle vorhanden, die regelmäßig geknickt 
bzw. abgeschnitten werden. Im Westen des Vorhabenstandortes befindet 
sich ein Teich. Der Aufwuchs an dessen Böschung wird bis auf die Eiche 
(Quercus spec.) ebenfalls regelmäßig abgeschnitten. Streng geschützte 
Fauna und Flora mit speziellen Habitatanforderungen sind daher nicht zu 
erwarten.  

Auch der Aufwuchs in der Verkehrsgrünfläche zwischen den beiden Stra-
ßen wird ebenfalls regelmäßig gepflegte bzw. abgeschnitten. Streng 
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geschützte Fauna und Flora mit speziellen Habitatanforderungen sind 
auch hier nicht zu erwarten. 

Das Brutvorkommen von Meeresvögeln im Plangebiet ist wegen der Ha-
bitatansprüche unwahrscheinlich. Eine biologische Vielfalt konnte sich auf-
grund der Größe des Geltungsbereiches, seiner Lage in Straßennähe und 
den daraus resultierenden Vorbelastungen/ Störungen (Autoverkehr, Rad-
fahrer, Fußgänger, „Hundeauslauf“) nur unzureichend entwickeln. Eine 
Beeinträchtigung großräumiger Populationszusammenhänge wird nicht 
verursacht. Biotopverbundräume werden durch das Vorhaben nicht be-
rührt. Erhebliche Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt so-
wie der biologischen Vielfalt durch diese Planung sind nach derzeiti-
gem Planungsstand nicht erkennbar. 

Boden, Fläche Auf Grundlage des „informellen städtebaulichen Planungskonzeptes“ wer-
den freier Flächen im innerstädtischen Bereich genutzt. Somit wird spar-
sam mit Boden und Fläche umgegangen.  

Auf extensiver Grünfläche werden bei Umsetzung des Bauvorhabens 
Mehrfamilienhäuser mit Stichstraße, Stellplätzen und Tiefgarage errichtet 
und neue Grünstrukturen (Schnittrasen, Hecken, Bäume) angelegt. Für 
die wohnbaulichen Anlagen werden 12.663 m2 Fläche in Anspruch ge-
nommen. Auf den künftig unversiegelten Flächen und dachbegrünten Tief-
garage werden sich Gartenböden entwickeln.   

Das verkehrstechnisch notwendige Regenrückhaltebecken (610 m2) im 
Zuge der parallelen Bebauungsplanung für einen neuen Kreisverkehr wird 
zwischen den beiden bestehenden Straßen entstehen. Es entsteht in ei-
nem ohnehin bereits gestörten Bereich. Der Umgang mit Boden und Flä-
che ist auch hier sparsam. 

Durch Überbauung und (Teil-)Versiegelung kommt es zum Verlust/ Zer-
störung der oberen Bodenschichten und damit zum Verlust eines Großteils 
der Bodenfunktionen. Entsprechend ist der Eingriff in den Boden auch als 
am gravierendsten zu bewerten.  

Durch die intensive Nutzung des bereits anthropogen veränderten, inner-
städtischen Raumes verursacht die großflächige Bebauung Eingriffe in 
den Bodenhaushalt, die aber ausgleichfähig sind. Es sind entspre-
chende Kompensationsmaßnahmen (Maßnahme 1) vorzusehen. 

Wasser  
(Oberflächen-/ 
Grundwasser) 

Die natürliche Versickerung von Regenwasser und gering verschmutztem 
Niederschlagswasser ist im Plangebiet zumindest eingeschränkt möglich.  

Das auf den im WA-Gebiet mit wasserdurchlässigem Material befestigten 
Stellflächen anfallende Oberflächenwasser versickert über diese. Über-
schüssiges nicht versickerndes Niederschlagswasser sowie anfallendes 
Wasser auf der vollversiegelten Stichstraße wird über Straßenabläufe ge-
fasst und über einen neu herzustellenden Kanal abgeleitet. 

Das auf dem Grundstück (WA-Fläche) anfallende Oberflächenwasser 
kann innerhalb der begrünten Bereiche versickern. Auf den Dächern an-
fallendes Niederschlagswasser kann in den Vorfluter abgeleitet oder in 
den vorhandenen Teich eingeleitet werden. Durch Festlegung, keine 
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Schottergärten zwischen Verkehrsfläche und Ferienhaus anzulegen, 
bleibt versickerungsfähige Bodenfläche erhalten. 

Die Existenz des Kleingewässers ist durch den Klimawandel und die Bau-
tätigkeit mit dem Unterbinden des natürlichen Wasserzulaufs bedroht. Zur 
Erhaltung des Gewässers wurde daher mit der UNB eine künstliche Ein-
leitung anfallender Niederschlagswasser der auf der Bebauungsfläche er-
richteten Wohnhäuser (Dachflächen) und der überschüssigen Nieder-
schlagswasser der dachbegrünten Tiefgarage festgelegt. 

Im Geltungsbereich sind keine Flächen mit besonderer Bedeutung für die 
Grundwasserneubildung vorhanden. Dennoch stellt die Erschließung des 
Wohngebiets einen Eingriff in den Wasserhaushalt dar, der einen erhöhten 
oberflächlichen Abfluss von Niederschlagswasser zur Folge haben wird. 
Das Wasser geht dem Raum nicht verloren, da es in das Kleingewässer 
eingeleitet wird, siehe vorheriger Absatz. Das im Zuge der Verkehrspla-
nung (Kreisel) des benachbarten, parallelen Bebauungsplanverfahren an-
fallende Regenwasser wird in dem Regenwasserrückhaltebecken aufge-
fangen und abgeleitet, um Abflussspitzen von bspw. Starkregenereignis-
sen zu dämpfen. 

Der Eintrag wassergefährdender Stoffe durch die Errichtung der Gebäude, 
der Straße und des Regenrückhaltebeckens ist unwahrscheinlich. Von ei-
nem baubedingten Eintrag (grund)-wassergefährdender Stoffe durch das 
Bauvorhaben ist bei ordnungsgemäßem Betrieb der Baugeräte nicht aus-
zugehen. Die Vorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
sind anzuwenden. Eine betriebsbedingte Verschmutzung des Grundwas-
sers wird durch die Abwasserentsorgung über eine Trennkanalisation mit 
Zuleitung in die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage in Cismar verhin-
dert. Aufgrund der Maßnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen 
auf das Wasser zu erwarten. 

Klima, Luft Die durch die Neubebauung zusätzlich versiegelten Flächen führen zu ei-
ner sommerlichen Aufheizung und erhöhten Staubentwicklung. Durch die 
Anlage von Rasenflächen und Anpflanzung von Hecken und Bäumen 
kann die Staubbindung verbessert werden. Durch Festlegung, keine 
Schottergärten anzulegen, wird eine Erhöhung der Erwärmung des Klein-
klimas vermieden. 

Mit der Errichtung der neuen Mehrfamilienhäuser kommt es zu einer re-
gelmäßigen Verkehrsbelastung. Insofern ist lokal mit einer zusätzlichen 
Beeinträchtigung des Schutzguts Luft zu rechnen, die in ihrer Intensität 
aber sehr gering ist. Das Regenrückhaltebecken entsteht in einem durch 
Autoverkehr belasteten Raum. Aufgrund der Vorbelastungen durch die 
Lage an Hauptverkehrsstraßen und umgeben von Bebauung ist nicht 
mit einer erheblichen Beeinträchtigung des lokalen Klimas zu rech-
nen. 

Landschaft 
(Landschafts-/ 
Ortsbild) 

Bei den mit der Planung verbundenen Veränderungen des Orts- und Land-
schaftsbildes handelt es sich um eine Neugestaltung von unbebauter 
Grünfläche sowie der Umgestaltung von Verkehrsraum und stellt einen 
Eingriff in das Schutzgut Landschaft dar. Dennoch werden die Auswirkun-
gen auf die Landschaft durch die im Umfeld bestehenden baulichen 
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Anlagen und durch die angrenzende Lage zur Neustädter Straße/ Bundes-
straße B 501 weitgehend abgemildert. Es sind in Plangebietsnähe mehr-
geschossige Bauten (Seniorenresidenz, Mehrfamilienhäuser) vorhanden. 
Zudem bildet der westlich des Vorhabenstandortes anschließende Gewer-
bepark den Ortsrand.  

Die dauerhaften neuen Wohnhäuser entstehen im Umfeld dieser Bebau-
ung und gliedern sich damit in die Umgebung innerhalb der Stadt Grömitz 
ein. Die Begrenzung der Gebäudehöhen (3 bzw. 4 Vollgeschosse) und die 
Anpflanzung von Bäumen und Hecken mindern den Eingriff in das Land-
schaftsbild. Weiträumige Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild 
entstehen durch das Planvorhaben nicht. Eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Schutzgutes Landschaft ist nicht zu erwarten. 

Kulturelles 
Erbe, sonstige 
Sachgüter 

Mit der Lage weiter Teile des Geltungsbereiches in einem „Archäologi-
schen Interessengebiet“ sind Vorkommen archäologischer Substanz, d. h. 
archäologische Denkmale, nicht auszuschließen. Die Vorgaben nach 
§ 15 DSchG sind zu beachten, siehe Darstellung in Punkt 6.3.  

Wechselge-
füge zw. Tiere, 
Pflanzen, Bo-
den, Wasser, 
Klima, Luft 

Bei den genannten Schutzgüter wurden keine erheblichen Beeinträchti-
gungen ermittelt. Eine wesentliche Beeinflussung der Schutzgüter unter-
einander ist daher voraussichtlich nicht erkennbar. 

Wechselwir-
kungen zw. 
Schutzgütern 
und einzelnen 
Umweltschutz-
belangen  

Alle Schutzgüter werden nur nicht erheblich berührt. Eine wesentliche Be-
einflussung der genannten Belange untereinander ist daher - nach derzei-
tigem Planungsstand - nicht erkennbar. Es ergeben sich keine erheblichen 
Auswirkungen. 

Sonstige Umweltbelange 

Altlastenunbe-
denklichkeit 
Grund/ Boden 

Es sind keine Altlastfälle bzw. Altlastenvorkommen im Planungsgebiet be-
kannt.  

Erzeugte Ab-
fälle 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch die Zweckverband Ostholstein. 

Emissionen, 
Umweltver-
schmutzung 
und Belästi-
gung 

Temporäre Belastungen (Staub, Baulärm) sind während der Bautätigkeit 
zu erwarten. Aufgrund der geplanten Wohnnutzung des Gebiets ist von 
keinen Besonderheiten auszugehen.  

Unfallrisiko, 
insb. mit Blick 
auf 

Im Rahmen der geplanten Nutzung ist von keinen Besonderheiten auszu-
gehen. 
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eingesetzte 
Techniken und 
Stoffe 

8.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

 Eine Vermeidung von Eingriffen erfolgt dahingehend, dass entsprechend 
des „informellen städtebaulichen Planungskonzeptes“ innerstädtischer 
Raum optimal genutzt wird. 

Artenschutzrechtliche Belange gehölzbrütender Vögel sind nicht berührt, 
wenn die Verbotsfrist nach § 39 (5) BNatSchG beachtet wird. Daher sind 
zum Schutz der Vögel vor Verletzungen, Tötung und Störungen während 
der Brutzeit (01.03. – 30.09.) und vor dem Verlust von Nestern, Gelegen 
und Jungtieren die notwendigen Schnittmaßnahmen an Gehölzen ein-
schließlich der Rodung ihres Wurzelwerkes außerhalb der Brutzeit zwi-
schen dem 01. Oktober bis 28. Februar durchzuführen (Vermeidungsmaß-
nahme Gehölzbrüter - VMGB). 

Für bodenbrütende Vögel werden artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
ständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen, wenn die Bautätig-
keit außerhalb der Brutzeit (01.03. – 31.09.) liegt und gleich im Anschluss 
an das Abschieben des Oberbodens die Errichtung der Gebäude stattfin-
det. Im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung wird zu prüfen sein, ob 
weitere Maßnahmen den Artenschutz betreffend zu erbringen sind (Ver-
meidungsmaßnahme Bodenbrüter - VMBB). 

§ 41a BNatSchG ist zu berücksichtigen. Gem. § 41a (1) BNatSchG sind 
neu zu errichtende Beleuchtungen so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu 
versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Ar-
ten vor nachteiligen Auswirkungen geschützt sind. Die Beleuchtung für 
das Wohngebiet ist so zu wählen, dass der Insektenanflug so weit wie 
möglich reduziert wird. Zu verwenden sind dimmbare Leuchtmittel (LEDs 
mit warmweißem Licht unter 3.000, vorzugsweise bernsteinfarben (Am-
ber) mit 1.800 K) und Lampengehäuse, die nur einen geringen Lichtanteil 
in die Umgebung abstrahlen. Zum Schutz rastender Insekten dürfen Lam-
pengehäuse eine Maximaltemperatur von 35 °C nicht überschreiten. Die 
Beleuchtungskörper sind himmelwärts abzuschirmen. Zur Vermeidung 
von Streulicht sind die Lampen nur auf den unmittelbar zu beleuchtenden 
Bereich (Wege, Eingänge, sicherheitsrelevante Bereiche) auszurichten. 
Eine flächige Ausstrahlung oder das flächige Anstrahlen von Baukörpern 
darf nicht erfolgen (Vermeidungsmaßnahme Beleuchtung – VML). 

§ 8 (1) LBO ist zu berücksichtigen. Nicht überbaute Flächen der bebauten 
Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen bzw. herzustellen 
sowie zu begrünen oder zu bepflanzen. „Schottergärten“ sind nicht zuläs-
sig (Vermeidungsmaßnahme Versiegelung – VMV). 

Als geschütztes Biotop ist der Teich zu erhalten und zu pflegen, siehe Ver-
meidungsmaßnahme Erhalt des Teiches - VMTeich.  

Im Vorfeld der Baumaßnahmen ist mindestens einen Aktivitätszyklus vor 
Baubeginn zum Schutz des Kammmolches ein Ersatzlebensraum zu 
schaffen, Ausführungen siehe Maßnahmenblatt Schaffung Ersatzhabitat 
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Kammmolch – CEFKM. Im darauffolgenden Jahr findet im Zuge der Bau-
feldberäumung die Umsiedlung der Tiere statt, Ausführungen siehe Maß-
nahmenblatt Umsiedlung zum Schutz des Kammmolches – VMKM.  

Die Formblätter der letzten drei Maßnahmen (VMTeich, CEFKM, VMKM) sind 
am Ende des tabellarischen Umweltberichtes dargestellt. 

Für die Rodung der Knicks und der einzelnen Bäume sind als Kompensa-
tion für das Schutzgut Pflanzen Ersatzpflanzungen (Maßnahme 2 und 3, 
5) auf 414 lfm zu leisten. Für die Beanspruchung der Bodenfläche sind 
Aufwertungen auf insgesamt 6.101,1 m2 (Maßnahme 1) durchzuführen, 
siehe Kap. 2.5.2. 

Mit der Umsetzung der dargestellten Kompensationsmaßnahmen 
werden Eingriffe des Vorhabens in die Schutzgüter Boden, Flora und 
Fauna sowie Landschaftsbild vollständig ausgeglichen. Diese Maß-
nahmen sind für die multifunktionale Kompensation geeignet. 

8.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 Die Siedlungsentwicklung innerhalb des Gemeindegebiets ist Gegenstand 
einer langfristigen Planung. Grundlage ist das „informelle städtebauliche 
Planungskonzept“ für Grömitz zur langfristigen Bauflächenentwicklung für 
Wohnbebauung am westlichen Ortsrand (46,6 ha), in dem auch der 
Vorhabenstandort liegt. 

Aufgrund dieser schlüssigen baulichen Entwicklung werden andere Pla-
nungsalternativen nicht betrachtet. 

8.6 Erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-
stabe j 

 Von der geplanten Nutzung gehen keine Risiken für die Umwelt aus, weil 
hier keine gefährlichen Stoffe Bestandteil der Nutzung sind. Das Vorhaben 
ist nicht anfällig für schwere Unfälle oder Katastrophen. Maßnahmen zur 
Verhinderung oder Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen solcher Ereignisse auf die Umwelt bzw. Bereitschafts- und Bekämp-
fungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle sind daher nicht erforderlich. 

8.7 Zusätzliche Angaben 

Verwendete 
technische 
Verfahren bei 
der Umwelt-
prüfung und 
Hinweise auf 
Schwierigkei-
ten bei der Zu-
sammenstel-
lung der Anga-
ben 

Durchführung einer einfachen verbal-argumentativen Methode der Um-
weltprüfung, die dem gegenwärtigen Wissensstand und in ihrem Umfang 
und Detaillierungsgrad den allgemeinen anerkannten planerischen Grund-
sätzen gem. der Rechtslage entspricht. 

Der wesentliche Anteil externer Unterlagen und Daten zur Erstellung des 
vorliegenden Umweltberichtes lag vor. Weitergehende Daten wurden bei 
den zuständigen Behörden angefragt und zur Verfügung gestellt bzw. 
durch Geländebegehungen erhoben. Die Erfassung der Biotoptypen er-
folgte innerhalb der für die Kartierung notwendigen Jahreszeit nach den 
Vorgaben der „Kartieranleitung…“ des LfU. 



  

 

Seite 62 von 70 
 
Plan:             Bebauungsplan Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Grömitz 
Verfahren:    nach § 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB  
Stand:           30.11.2023 
 

 

In Abstimmung mit der UNB (Frau Sontag) wurde eine eingeschränkte Er-
fassung mit Potenzialabschätzung1 der Fauna durchgeführt, insbesondere 
die des dortigen Kleingewässers und der Knickstrukturen. 

Anhand dieser Daten und der vorhandenen Biotop- und Landschaftsstruk-
turen lassen sich hinreichende Rückschlüsse hinsichtlich möglicher Beein-
trächtigungen ableiten. 

Maßnahmen 
zur Überwa-
chung der er-
heblichen Aus-
wirkungen 

Die Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen und deren Um-
weltauswirkungen werden auf der Ebene des Bebauungsplanes von der 
Gemeinde in Zusammenarbeit mit der UNB im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben überwacht. 

Allgemein ver-
ständliche Zu-
sammenfas-
sung 

Das Ziel der Planung besteht darin, die planerischen Voraussetzungen für 
die Sicherung der künftigen städtischen Siedlungsentwicklung als Wohn-
baufläche zu schaffen und anteilig die Realisierung der Straßenplanung 
des benachbarten Bebauungsplanes zu ermöglichen. 

Im Westen der Stadt Grömitz wird eine ausgewiesene Grünfläche „Park“ 
überbaut mit acht drei- und viergeschossigen Mehrfamilienhäusern, einem 
Mehrzweckgebäude, einer befestigten Stichstraße, Stellplätzen, Fußwe-
gen sowie einer Tiefgarage.  

Für die festgestellten Vorkommen des europarechtlich geschützten 
Kammmolches wird ein Ersatzhabitat geschaffen. Vorhandene Knicks 
müssen gerodet werden. Ersatzpflanzungen werden geleistet. Für die Be-
anspruchung der Bodenfläche sind Aufwertungen auf insgesamt 
6.101,1 m2 durchzuführen.  

Weiterhin wird ein Regenrückhaltebecken im Zuge der parallelen Planung 
für den Bau des Kreisverkehrs errichtet. Für die Beanspruchung von Bo-
denfläche sind weitere 305 m2 Aufwertungen vorzusehen. 

Eingriffe in die Schutzgüter lassen sich durch Maßnahmen vollständig aus-
gleichen. Durch die Planung insgesamt ist eine erhebliche Beeinflussung 
der Umwelt nicht zu erwarten. 

Referenzliste 
der Quellen 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
28.07.2023 (BGBl. 2023 I S. 184) 

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) 

- Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) 
vom 24.02.2010, letzte berücksichtigte Änderung: § 2 geändert (Art. 3 
Nr. 4 Ges. v. 06.12.2022, GVOBl. S. 1002)  

 

 
1 Gemeinde Grömitz (Kr. Ostholstein): 2. Änderung B-Plan Nr. 44.3, Neustädter  

Straße – Potenzialeinschätzung Fauna; Dipl.-Biologe Andreas Klinge, 24107  

Quarnbek-Strohbrück, 19.10.2022 
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- RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)  

- Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306) 

- Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I S. 
176) 

- Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht – 
Anlage: Hinweise der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der 
verbindlichen Bauleitplanung, MELUR 09.12.2013 

- Kartieranleitung und erläuterte Standardliste der Biotoptypen Schleswig-
Holsteins. Version 2.2, Stand April 2023. LfU 

 

Überschlägige Gesamteinschätzung: 

 Das Vorhaben führt sehr wahrscheinlich zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen  

 X Das Vorhaben führt sehr wahrscheinlich nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen  
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zu Punkt 8.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung – Formblätter 

 

Maßnahme zur Vermeidung und Minimierung 
Erhalt des Teiches  
 

VMTeich 

Lage: 
westlicher Siedlungsrand der Gemeinde Grömitz 
im Nordwesten des Flurstücks 1/11, Flur 4, Gemarkung Grömitz 
innerhalb des Geltungsbereiches des BPlanes 44.3 

Ausgangszustand: 

Untergrund ist sandiger Lehm. Es handelt sich um ein verlandendes, nährstoffrei-
ches, stehendes Kleingewässer mit kleiner, offener Wasserfläche, die je nach Nie-
derschlag jährlichen starken Schwankungen unterliegt. Es ist umgeben von einer 
extensiv gepflegten Mähwiese. 

Die mit Gehölzaufwuchs (Nordwest-Rand), Hartriegel (Cornus spec.; West-Rand) 
und mit Brombeergebüsch (Rubus fruticosus agg, Südost-Rand) bestandene Ufer-
böschung wurde bis auf eine junge Eiche (Querus spec., Stammdurchmesser gut 
10 cm, Nord-Rand) im Februar 2022 entbuscht bzw. gemäht.  

Bewuchs der Wasserfläche u. a. mit Rohrkolben (Typha spec.), Blutweiderich 
(Lythrum salicaria), Teichsimse (Schoenoplectus lacustris). 

Ziel: 
- Erhaltung des Teiches (geschütztes Biotopes nach § 30 BNatSchG i. V. m.          

§ 21 LNatSchG) als Habitat für Vögel, Amphibien, Libellen 

Beschreibung und Durchführung der Maßnahme: 
- Abstimmung mit UNB zu weiterer oder zusätzlicher Pflege nach 3 Jahren 

5 m-Puffer: 
- Einrichtung einer landseitigen, nutzungsfreien Pufferzone von 5 m, gemessen 

ab Oberkante des äußeren/oberen Böschungsrandes, siehe nächste Abbildung 
- Pufferstreifen bildet die vorhandene Wiesenfläche, keine Neuansaat oder Nach-

saat, keine Düngung 
- zum Scherrasen hin dauerhaft zu erhaltende Sicherung der Wiesen- und Teich-

fläche mittels Einzäunung (mit Kleintierdurchlass) oder Findlinge alle 5 m 
- die gärtnerische oder Wohnanlagen (wie Spiel-, Grillplatz) bezogene Nutzung 

sowie die Bebauung des Puffers ist nicht zulässig 
- maximal 2x jährliche Mahd des Puffers zwischen 1. Juli und 30. Oktober mit 

Abfuhr des Mahdgutes 
- zum Schutz der Kleintiere Mahdhöhe 14 cm über Geländeoberkante, Mahd mit 

Messerbalken 

- während der Bauarbeiten ist der absolute Schutz des Puffers einzuhalten (keine 
Bodenverfestigung, Gewährleistung Wasserhaushalt des Teiches); der natürli-
che Bodenaufbau ist zu schützen; der äußere Rand des Puffers ist mit einer 
mindestens 1 m hohen, stabilen Absperrung aus Holz oder Metall und einem 
Amphibienschutzzaun zu sichern 
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Maßnahme zur Vermeidung und Minimierung 
Erhalt des Teiches  
 

VMTeich 

Gewässer: 
- zur Erhaltung des Gewässers erfolgt die mit der UNB abgestimmte künstliche 

Einleitung der anfallenden Niederschlagswasser der auf der Bebauungsplanflä-
che errichteten Wohnhäuser (Dachflächen) und der überschüssigen Nieder-
schlagswasser der dachbegrünten Tiefgarage 

- Zuleitungen nur aus naturverträglichen Materialien 
- für den Verbau der Zuleitung erfolgt der Eingriff auf dafür minimal benötigtem 

Raum (weitere Eingriffe in die Böschung sind während der Bauzeit nicht zuläs-
sig), im Anschluss Wiederherstellung der Geländeform, Selbstbegrünung der 
beanspruchten Fläche, keine Initialpflanzung 

- Erhalt der Böschung bis zum oberen Rand, keine Veränderung der Böschung 
oder des oberen Randes zum Schutz der Wasserhaltung des Teiches 

- Beibehaltung der durch die Topographie gegebenen Form (unregelmäßig ge-
formte Uferlinie einschließlich seiner steilen Böschung) 

- Erhaltung der vorhandenen submersen Vegetation 
- Durchführung 01. September bis 01. November zum Schutz der Tiere 
- die vorhandene Eiche (Querus spec.) an der nördlichen Böschung ist zu erhal-

ten 
- zum Erhalt einer besonnten, offenen Wasserfläche Mahd der Böschung maxi-

mal alle 3 Jahre mit Abtransport des Schnittgutes; ein kürzeres Intervall ist nicht 
zulässig 

- Fischbesatz, Wassergeflügelhaltung, Angelnutzung und andere wirtschaftliche 
sowie freizeitliche Nutzungen jeglicher Art sind nicht zulässig 

- nach Prüfung und in Abstimmung mit der UNB kann zur Vermeidung einer Ver-
landung des Teiches die Entschlammung (einschließlich Sicherung vorhande-
ner Pflanzen für Initialpflanzung) erforderlich sein 
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Maßnahme zur Vermeidung und Minimierung 
Erhalt des Teiches  
 

VMTeich 

 
Abbildung 6: Darstellung der Maßnahme (Flurstück 1/11, Flur 4, Gemarkung Grömitz) 
mit Wasserfläche (blau), Böschung (hellgrün), 5 m-Puffer (braune Schraffur) und zu er-
haltender Eiche (grüner Kreis) 

Flächengröße:  
Standgewässer einschließlich Böschung:    490 m2 
5 m-Pufferzone:       507 m2 
Gesamtgröße Maßnahmefläche einschließlich Pufferzone: 997 m2 

Sicherung: 

Der Ausschluss wirtschaftlicher und Freizeitnutzungen jeglicher Art wird durch Ein-
tragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der UNB gesichert. 

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Einleitung und Einrichtung der Puffer-
zone. 
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Maßnahme zum Ausgleich - vorgezogene CEF-Maßnahme 
Schaffung Ersatzhabitat Kammmolch (Triturus cristatus) 
 

CEFKM 

Lage/ Ausgangszustand: 

Flächenpool (Flurstücke 6/1, 7, 8, Flur 1, Gemarkung Nienhagen; Objekt-Id 2041, 
AZ 6.21.-763.016.0018, Größe ca. 33,5 ha) bestehend aus Sukzessionsflächen mit 
querendem Fließgewässer. Der Randgraben und die östlich anschließende Fläche 
sind gesetzlich geschützte Biotope. Bodenart Lehm, Bodenstufe II. Eine Abbu-
chung aus dem Flächenpool ist Stand 21.03.2023 noch nicht erfolgt. 

Ziel: 

In der östlichen Hälfte des Flächenpools ist ein artgerechtes Ersatzhabitat für den 
Kammmolch anzulegen, siehe Abbildung gelbe Fläche. 

 
Abbildung 7: ca.-Lage Ersatzbiotop nordwestlich von Nienhagen 

Beschreibung und Durchführung der Maßnahme: 

Gewässer: 
- Anlage eines Teiches mit tiefen und flachen Bereichen; Größe 500 m2 
- Wassertiefe mindestens 20 cm 
- in Uferzone Schaffen von Versteckmöglichkeiten bzw. Ruhezonen mit Ästen 

oder Steinen 
- in Flachwasserzonen Initialpflanzung mit submerser Vegetation (Gewährleis-

tung Eiablage) und Bereitstellung offener Bereiche (Balz) sowie Bereitstellung 
von Schwimmraum 

- zur Beschleunigung der Besiedlung Verwendung von Pflanzenmaterial aus dem 
vorhandenen Gewässer (Flurstück 1/11, Flur 4, Gemarkung Grömitz) durch mit-
gebrachte Organismen (gesicherte Pflanzen und anhaftendes Material am Tag 
der Umsiedlung, siehe VMKM) 



  

 

Seite 68 von 70 
 
Plan:             Bebauungsplan Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Grömitz 
Verfahren:    nach § 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB  
Stand:           30.11.2023 
 

 

Maßnahme zum Ausgleich - vorgezogene CEF-Maßnahme 
Schaffung Ersatzhabitat Kammmolch (Triturus cristatus) 
 

CEFKM 

- Pflanzung einzelner Gehölze am Gewässerrand möglich, Beschattungsgrad 
unter 40 %, jedoch keine Beschattung der Südseite des Gewässers; entspre-
chend bedarfsweises Zurückschneiden von beschattenden Bäumen/ Sträu-
chern und Aushub von Laubfall 

- Entfernung von Faulschlamm nach Bedarf (September/ Oktober) 
- Das Gewässer sollte jedes oder jedes zweite Jahr austrocknen können (Minde-

rung Prädationsdruck durch Fische, Libellenlarven), sommerliche Wasserfüh-
rung mindestens 1mal in 3 Jahren 

- Integration des Kleingewässers innerhalb der Grünflächen, siehe unten 
- Keine Verbindung zum Randgraben (Vermeidung Fischbesatz) 
- Erstellen der Ausführungsplanung möglichst mit Baugrunduntersuchung 

(zwecks Sicherstellung wasserhaltender Bodenschichten) 

umgebendes Grünland: 
- Anlage einer mindestens 20 m breiten, extensiv oder ungenutzten Pufferzone 

um das Gewässer 
- Verwendung von Düngemitteln und Insektiziden sind unzulässig; kein Walzen 

der Fläche 
- extensive Pflege bzw. Bewirtschaftung/ Beweidung des Grünlandes einschließ-

lich der Uferzone des Gewässers 
- Kreiselmäher sind unzulässig 
- einschürige jährliche Mahd mit Balken- oder Fingermäher und Abtransport des 

Mahdgutes; Mahdhöhe mind. 10 cm 
- oder extensive Beweidung (1-2 GVE/ha) mit Sicherung des Gewässers durch 

temporäre Einzäunung 
- Belassen von jährlich ungemähten Flächen als Rückzugsgebiet bzw. Regene-

rationsbereich für Amphibien 

Zeitpunkt der Durchführung: 
- Frühjahr 2023 bzw. mindestens einen Aktivitätszyklus vor Baubeginn 

Flächengröße:  

Teich:    500 m2 
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Maßnahme zur Vermeidung und Minimierung 
Umsiedlung zum Schutz des Kammmolches (Triturus cristatus) 
 

VMKM 

Lage: 
- Teich westlich im BPlangebiet, Flurstück 1/11, Flur 4, Gemarkung Grömitz  

Ziel: 
- Umsiedlung der gesamten Population Kammmolches 

Beschreibung und Durchführung der Maßnahme: 
- kurz vor Beginn der aquatischen Phase Aufstellen eines mobilen Amphibien-

zaunes (ca. 100 lfm) entlang der Böschungsoberkante des Teiches mit in den 
Boden zu setzenden verschließbaren Eimerfallen alle 10 m auf Zaunaußen-
seite 

- zusätzlich erfolgt die Kontrolle des Teiches mittels Molchreusen; diese sind im 
Vorfeld an geeigneter Stelle auszubringen (für Tiere, die ggf. in der Gewässer-
böschung überwintern) 

- art-/ fachgerechte Kontrolle in den Morgenstunden 
- im Vorfeld sind nahe dem Beginn der aquatischen Phase Ende Februar/ März 

der Anlauf der Maßnahme entsprechend dem jahreszyklischen Witterungsver-
lauf und die Durchführung der Kontrollen festzulegen 

- Abfangen in Abhängigkeit von den Fangergebnissen bis mind. Ende April/ Mitte 
Mai; wenn an drei aufeinander folgenden Tagen keine Tiere mehr in den Fang-
gefäßen auftreten, Maßnahmerückbau 

- Kontrolle, Fang, Erfassung und Umsiedlung in Ersatzhabitat erfolgt durch ver-
sierte Fachkraft/ Biologen 

- Nachweis zur Umsiedlung mittels Protokolls zur Vorlage bei der UNB 
- Zwischenhälterung aufgefundener Kammmolche und anderer als „Beifang“ auf-

tretende geschützte Reptilien/ Amphibien in einem artgerechten Behälter 
- Verbringen dieser am selben Tag in den bereits hergestellten Ersatzlebensraum 

(siehe CEFKM) 

Zeitpunkt der Durchführung: 
- die Umsetzung der Tiere erfolgt im auf die Anlage des Ersatzhabitates (CEFKM) 

nachfolgenden Frühjahr 
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9 STÄDTEBAULICHE DATEN 

9.1 Flächenbilanz 

 Das Plangebiet setzt sich wie folgt zusammen: 

Gebiet Gesamtgröße 

WA-Gebiet 13.570 m² 
Grünflächen 510 m² 
Wasserflächen 490 m² 
Ver- und Entsorgungsflächen  610 m² 
Verkehrsfläche  2.020 m² 

Gesamt 17.200 m² (1,7 ha)  

9.2 Bauliche Nutzung 

 Im Plangebiet wird durch die Planung der Bau von ca. 145 zusätzlichen Wohnungen 
vorbereitet.  

 

 

10 KOSTEN FÜR DIE GEMEINDE 

 Durch die Planung entstehen der Gemeinde keine Planungskosten. 

 

 

11 VERFAHRENSVERMERK 

 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grömitz hat den Bebauungsplan Nr. 44.3, 2. 
Änderung und Ergänzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), am ……………………. als Satzung beschlossen und die Begründung durch 
Beschluss gebilligt. 

 

 

 

                                                                        Siegel        

                                      

Gemeinde Grömitz,                                                 (Sebastian Rieke) 
                                                                                                       Bürgermeister 
 
 
 

 

  Der 44.3, 2. Änderung und Ergänzung ist am …………………………. in Kraft getre-
ten. Die zusammenfassende Erklärung liegt seitdem …………………… vor. 

 


